
111-149 derBeilag~n zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIII. GP 

Bericht-

an den Nationalrat 

betreffend das auf der 58. Tagung der Inter­
nationalen Arbeitskonferenz 1973 angenom­
mene Übereinkommen (Nr. 138) über das 
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäfti­
gung und Empfehlung (Nr. 146) betreffend 

denselben Gegenstand 

A.VORBEMERKUNGEN 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die arn 6. Juni 1973 in Genf 
zu ihrer 58. Tagung zusammengetreten ist, hat 
u. a. die nachstehend angeführten internatio­
nalen Urkunden beschlossen: 

Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindest­
alter für die Zulassung zur Beschäftigung 

sowie die 

Empfehlung (Nr. 146) betreffend das Mindest­
alter für Zulassung zur Beschäftigung. 

Der amtliche deutsche Wortlaut dieser inter­
nationalen Instrumente ist in der Anlage beige­
schlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeits­
organisation ist gemäß Artikel 19 der Verfassung 
der Organisation, BGBL Nr. 223/1949, verpflich­
tet, die anläßlich der Tagungen der Internatio­
nalen Arbeitskonferenz angenommenen inter­
nationalen Instrumente den zuständigen Stellen 
im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die 
Gesetzgebung oder durch andere Maßnahmen 
vorzulegen. 

B. DIE INTERNATIONALEN URKUNDEN 

Zweck des Übereinkommens, ist es, die zahl­
reichen bestehenden, jedoch nur für begrenzte 
Wirtschafts bereiche geltenden übereinkommen, 
die von der Internationalen Arbeitskonferenz 
seit 1919 über denselben Gegenstand angenom­
men wurden, durch eine umfassende allgemeine 
Urkunde schrittweise zu ersetzen und gleich­
zeitig das Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung oder Arbeit fortschreitend bis auf 

einen Stand anzuheben, bei dem die volle geistige 
und körperliche Entwicklung der Jugendlichen 
gesichert ist. Das Mindestalter im Sinne des 
übereinkommens darf grundsätzlich nicht unter 
dem Alter liegen, in dem die Schulpflicht endet, 
und keinesfalls unter 15 Jahren; das Mindest­
alter für die Zulassung zu sogenannten gefähr­
lichen Beschäftigungen oder Arbeiten darf nicht 
weniger als 18 Jahre betragen. Von dieser grund­
sätzlichen Zielforderung sieht das übereinkom­
men eine ganze Reihe genau und eng begrenzter 
Ausnahmemöglichkeiten vor, die im wesentlichen 
auf den Entwicklungsstand des ratifizierenden 
Mitgliedstaates, auf die Art der Arbeiten, das 
Alter der Jugend1ichen und die Erfordernisse der 
Ausbildung Rücksicht nehmen. Endziel ist die 
absolute Beseitigung der Kinderarbeit, wo noch 
eine solche besteht, und die weitestgehende Ein­
schränkung von Ausnahmen der angeführten 
Art zur Sicherstellung des Schutzes der vollen 
körperlichen und geistigen Entwicklung der 
J1,lgend. -

Die Empfehlung enthält zur Ergänzung des 
übereinkommens Anregungen bezü"glich der Ge­
staltung der vorgeschlagenen innerstaatlichen 
Politik zur Erreichung des Zieles des überein­
kommens, nähere Bestim-mungen betreffend das 
Mindestalter, die gefährlichen Beschäftigungen 
und Arbeiten, die Beschäftigungsbedingungen 
und die Durchführung des übereinkommens. 

C. RECHTSLAGE UND FOLGERUNGEN 

Der Großteil der zur Frage der Ratifikation 
des übereinkommens durch Osterreich befragten 
Zentralstellen des Bundes und der Länder sowie 
die Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer haben die Zielsetzung des In­
strumentes begrüßt und gegen eine Ratifikation 
keine Bedenken oder Einwendungen vorge­
bracht. Einige Stellen befaßten sich lediglich mit 
einer wertneutralen Gegenüberstellung der For­
derungen des übereinkommens und der em­
schlägigen österreichischen Vorschriften. Die 
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Bundesministerien für Handel, Gewerbe und 
Industrie sowie für Land- und Forstwirtschaft, 
aber auch die Interessenvertretungen der Arbeit­
nehmer wiesen darauf hin, daß eine Reihe von 
Forderungen des übereinkommens in österreich 
derzeit noch nicht erfüllt sind und gaben der 
Meinung Aus,druck, daß eine Ratifizierung des­
selben nur bei gleichzeitiger Abänderung der 
entgegenstehenden geltenden österreichischen 
Vorschriften auf diesem Gebiete möglich er­
scheint, es jedoch nicht sinnvoll wäre, einer 
solchen Novellierungdurch die Ratifikation des 
übereinkommens vorzugreifen. Während die 
Präsidentenkonferenz der' Landwirtschaftskam­
mern österreichs lediglich feststellte, daß nach 
ihrer Meinung die gegenwärtige österreichische 
Rechtslage eine Ratifikation des übereinkom­
mens nicht zuläßt, haben sich die Bundeskammer 
der gewerbIichen Wirtschaft und ,die Vereinigung 
österreichiseher Industrieller entschieden gegen 
eine solche ausgesprochen und der Meinung Aus­
druck gegeben, daß die österreichische Rechtslage 
auf dem in Rede stehenden Gebiet vorbildlich 
sei, den innerstaatlichen Gegebenheiten Rech­
nung trage und keiner Abänderung bedürfe, die 
jedoch im Falle einer Ratifikation der inter­
nationalen Urkunde notwendig wäre. 

Ein Vergleich der Forderungen des überein­
kommens -und der Anregungen der Empfehlung 
mit den einschlägigen österreichischen Vorschrif­
ten hat folgendes ergeben: 

Das Übereinkommen 

Gemäß Artikel 1 verpflichtet sich jeder Mit­
gliedstaat der IAO, der das übereinkommen 
ratifiziert, eine innerstaatLiche Politik zu verfol­
gen, die darauf abzielt, die tatsächliche Ab­
schaffung der Kinderarbeit sicherzustellen und 
das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf­
tigung oder 'Arbeit fortschreitend bis auf einen 
Stand anzuheben, bei dem die volle körperliche 
und geistige Entwicklung der Jugendlichen ge­
sichert ist. 

In österreich gelten für den Bereich der ge­
werblichen Wirtschaft die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kin­
dern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/1948, in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
1973, BGBl. Nr. 331, grundsätzlich für die Be­
schäftigung von Kindern mit Arbeiten jeder Art 
und von Jugendlichen, die in einem Dienstver­
hältnis, einem Lehr- oder sonstigen Ausbildungs­
verhältnis stehen (§ 1 Abs. 1 KJBG). Ausgenom­
men vom Geltungsbereich sind gemäß § 1 Abs. 2 
KJBG bei Vorliegen bestimmter Voraussetzung 
vereinzelte, geringfügige, aus Gefälligkeit er­
wiesene leichte Hilfeleistungen von Kindern so­
wie gemäß § 1 Abs. 3 KJBG grundsätzlich die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen in 

Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und 
von Jugendlichen in privaten Haushalten. Für 
den Bereich der Land- und Forstwirtschaft gel­
ten das Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, 
'in der geltenden Fassung (§§ 76 und 77) und das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die 
Regelung der Kinderarheit in der Land­
und Forstwirtschaft, BGBl. Nr. 297/1935 
(KiArbLuF). Für jugendliche und minderjährige 
Dienstnehmer enthält das Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetz, BGBl. Nr. 235/1962, in 
der geltenden Fassung in § 7 eine entsprechende 
Schutz bestimmung. Gemäß § 5 KJBG dürfen 
Kinder zu Arbeiten irgendwelcher Art nicht 
herangezogen werden, soweit im KJBG nichts 
anderes, bestimmt wird. Hinsichtlich des Gesund­
heits- und Sitt1ichkeitsschutzes der Jugendlichen 
wird auf §§ 23 bis 25 KJBG verwiesen. 

Für ,den Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
ist beabsichtigt, im Rahmen einer Novelle zum 
Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, die 
Schutzbestimmungen des KJBG in ihren Grund­
sätzen zu übernehmen. Da das Landarbeitsgesetz 
im Hinblick auf Art. 12 B-VG nur Grundsätze 
regelt und die Ausführungsgesetzgebung den 
Ländern überlassen bleibt, wird ein entsprechen­
der Schutz erst nach Verabschiedung der ent­
sprechenden Ausführungsgesetze seitens der Län­
der bestehen. 

Darüber hinaus nehmen folgende arbeitsrecht­
liche Vorschriften in Sonderbestimmungen auf 
die besondere Schutzbedürftigkeit der jugend­
lichen Arbeitnehmer Bedacht: 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBl. Nr. 143 

(§ 2 Abs. 1 Z. 1 und 2; § 13 Abs. 2), 
Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 234/1972 

(§ 2 Abs. 1; § 10 Abs. 1), 
Verkehrsarbeitsinspektionsgesetz, BGBl. Nr. 99/ 

1952, in der geltenden Fassung (§ 3 Abs. 1 
lit. c), 

Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, 
Bäckereiarbeitergesetz, BGBl. Nr. 69/1955, in der 

geltenden Fassung (§ 1 Abs. 2), 
Bergarbeitergesetz, StGBl. Nr. 406/1919 (§ 1 

Abs. 2), 
RegieBAG, RGBl. Nr. 156/1902 (§ 47). 

Der programmatischen Forderung des Ar­
tikels 1 des übereinkommens ist daher in öster­
reich weitgehend entsprochen. 

Nach Artikel 2 darf das Mindestalter für die 
Zulassung zur Beschäftigung oder Arheit nicht 
unter dem Alter, in dem die Schulpflicht endet, 
auf keinen Fall aber unter 15 Jahren liegen. Jedes 
Mitglied der IAO, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat anläßlich der Ratifikation das 
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
oder Arbeit, das in seinem Gebiet gilt, anzu­
geben; vorbehaltlich der vom übereinkommen 
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zugelassenen Ausnahmen darf niemand vor Er- Rahmen der schon zitierten Novelle zum KJBG 
reichung dieses Alters zu einer Beschäftigung oder an die durch die Schulgesetze 1962 bedingte Ge­
Arbeit zugelassen werden. Die angegebene setzeslage erfolgte im Interesse der Jugendlichen 
Altersgrenze kann in der Folge vom Ratifikan- und wurde sowohl von den Vertretern der Ar­
ten erhöht werden. Mitgliedstaaten mit unge- beitnehmer- als auch der Arbeitgeberorganisation 
nügender wirtschaftlicher oder schulischer Ent- gefordert. Damit wur.de dem Anliegen ent­
wicklung können nach Anhörung der Interessen- sprochen, Minderjährigen nach Ablauf des letzten 
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit- Schuljahres der allgemeinen Schulpflicht den un­
nehmer anfangs ein Mindestalter von nur mittelbaren übertritt von der Schule in das Be-
14 Jahren angeben; solche Staaten haben in ihren rufsleben ohne Bedachtnahme auf eine feste 
Berichten über die Durchführung des überein- Altersgrenze zu ermöglichen. 
kommens anzugeben, ob die Gründe für diese Im Bereich' der Land- und Forstwirtschaft ist 
Ausnahme weiterb~stehen oder ob sie. für die I die Forderung dieses Artikels derzeit noch ni~t 
Inanspruchnahme dIeser Ausnahme verzIchten. erfüllt. § 1 des Bundesgesetzes betreffend dIe 

tn österreich gelten als "Kinder" im Sinne des Grundsätze für die Regelung der Kinderarbeit 
KJBG, in der Fassung der Novelle BGBL/ in der Land- und Forstwirtschaft, BGBL Nr. 197/ 
Nr. 331/1973, Minderjährige, die die allgemeine 1935, sieht im § 1 Abs. 1 zwar grundsätzlich ein 
Schulpflicht noch nicht beendet haben. Unterlie- Verbot der Kinderarbeit vor. Als Altersgrenze 
gen Minderjährige nicht der allgemeinen SChul-I für d~s Verbot der Kinderarbeit is~ jedoch so­
pflicht oder sind sie von ihr befreit, so gelten wohl 1m Grundsatzgesetz als auch In den Aus­
sie als Kinder bis zum 1. Juli des Kalenderjahres, I führungsgesetzen - mit Ausnahme der Nö. 
in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden. Landarbeitsordnung 1973, LGBL Nr. 185/1973, 

Gema··ß § 2 Sch I fl·ch BGBI. welche im § 106 Abs. 6 auf das 15. Lebensjahr 
, u p 1 tgesetz, b 11 d· 11 d d 14 L b . h 
N 241/1962 b · d· 11 . S h 1 aste t - Ie Vo en ung es . e ensJa res r. , egInnt Ie a gemeIne c u - h 
pflicht mit dem auf die Vollendung des 6. Le- vorgese en. ...b 
b . h f I dIS b D· 11 Aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergi t 
e~sJa rSechs 0

1 
gfle.nch en d· eptem er. S hie l~ hge- sich daß den Forderungen des Artikels 2 des 

meme u p 1 t auert neun c u Ja re . ' . d· . rc ·ch 
(§ 3) G ··ß § 7 d . . G . übereInkommens erzeit m vsterrel zwar 

. ema es ZItIerten esetzes 1st. . 11 ch· 
b · V d weitgehend kemesfalls aber vo entspro en 1st. unter estlmmten oraussetzungen er vor- .'.. d üb . k 

.. Sch lb ch d h V 11 d d Bei emer RatifikatIon es er eIn ommens zeItIge u esu , . . vor 0 en ung es ····ch f G d d 1 
6 L b . h .. l·ch ch § 7 Ab 10 durch österreIch wurden SI au run er ge -

. e ensJa res, mog 1 ; na s 1· h R 1 ··b d· Sch 1 . d d .. Sch Ib ch· d· . tenden gesetz IC en ege ung u er le u -
WIr, er VOrZeItige u esu m le Dauer fl·ch d· l·ch Sch·· k . b . 
d 11 • S h 1 fl· h· h P 1 t le g el en wleng elten erge en, WIe 

er a gememen cup IC t emgerec net. Das . 1 F 1 d .. 1· ch F d § 2 
letzte Schuljahr der allgemeinen Schulpflicht I sKleJBaGs b.o ge der urs~ru~g 1 en b a~su~g ~:ben 
endet mit dem Ende des letzten Unterrichts- IS zu essen eu assung es an. en . 
. h d' h . d B· d H tf· Gemäß Artikel 3 Abs. 1 darf das Mmdestalter Ja res, . . mIt em egmn er aup enen. . ··f . d 

für die Zulassung zu eIner Bescha tIgung 0 er 
Ab. dem Beginn der. Hauptferien. des letzten Arbeit, die wegen ihrer Art oder der Verhält­

Schuljahres der allgememen SchulpflIcht bzw. ab nisse unter denen sie verrichtet wird, voraus­
dem 1. Juli des Kalenderjahres, in dem Minder- sichtlich für das Leben, die Gesundheit oder die 
jährige das 15. Lebensjahr vollenden, unterliegen I Sittlichkeit der Jugendlichen gefährlich ist, nicht 
sie nicht mehr dem Beschäftigungsverbot bzw·1 unter 18 Jahren liegen . 
.den Be~chäftigungsbeschränkungen im Sinne des Dieser Forderung ist für den Geltungsbereich 
Abschmttes 2 des KJBG. des KJBG durch dessen §§ 23 ff. entsprochen. 

In der Regel werden Minderjährige bereits das Gemäß § 23 Abs. 1 KJBG ist bei der Verwen-
15. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in das dung Jugendlicher auf ihre Körperkräfte ent­
Berufsleben eintreten. Ausnahmen können sich sprechend Rücksicht zu nehmen; der Betriebs­
dann ergeben, wenn der Geburtstag eines Min- inhaber oder d'essen Beauftragte sind verpflich­
derjährigen zwischen dem Beginn der Haupt- tet, jene Maßnahmen zur Wahrung der Sittlich­
ferien (Anfang bis Mitte Juli - unterschiedlich keit zu treffen, die durch Alter und Geschlecht 
je nach Bundesland) und 1. September liegt der beschäftigten Jugendlichen geboten sind. 
bzw. wenn ein Minderjähriger bei vorzeitigem Darüber hinaus wird auf die gemäß § 132 a 
Schulbeginn nach neun Schuljahren die allge- ASVG jährlich durchzuführenden Jugendlichen­
meine Schulpflicht beendet und in das Berufs- untersuchungen zwecks Früherkennung von 
leben eintritt. Erfahrungsgemäß verbleibt jedoch Krankheiten und auf § 25 KJBG hingewiesen. 
der überwiegende Teil jener Minderjährigen, die Nach § 25 KJBG ist den Jugendlichen die für 
.den Schulbesuch gemäß § 7 Schulpflichtgesetz die Jugendlichenuntersuchungen erforderliche 
vorzeitig begonnen haben, über die neunjährige Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu ge­
allgemeine Schulpflicht hinaus in einer schulischen währen. Die erstmalige Jugendlichenunter­
Ausbildung. Die Anpassung der Altersgrenze im suchung ist tunlichst binnen zwei Monaten nach 
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Antritt der Beschäftigung durchzuführen, um 
eine baldige Auswertung der Untersuchung in 
bezug auf die physische Eignung des Jugend­
lichen für die aufgenommene Tätigkeit zu er­
möglichen. § 23 Abs. 2 KJBG enthält eine Er­
mächtigung, wonach durch Verordnung die Be­
schäftigung von Jugendlichen in bestimmten Be­
trieben oder mit bestimmten Arbeiten, die mit 
besonderen Gefahren für die Gesundheit oder 
Sittlichkeit verbunden sind, untersagt oder von 
Bedingungen abhängig gemacht werden kann. 
Weiters ist auf § 21 KJBG hinzuweisen, der ein 
Verbot der Akkord- oder akkordähnlichen Ar­
beiten für Jugendliche, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder in einem Lehr­
oder sonstigen, mindestens einjährigen Ausbil­
dungsverhältnis stehen, enthält. Als "Jugend­
liche" im Sinne des. KJBG sind Minderjährige 
anzusehen, die nicht als Kinder gelten und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
jedenfalls aber, solange sie in einem Lehr- oder 
sonstigen, mindestens einjährigen, Ausbildungs­
verhältnis stehen (§ 3 KJBG). 

Nach Abs. 2 sind von der innerstaatlichen Ge­
setzgebung oder 'den zuständigen Stellen nach 
Anhörung der beteiligten Arbeitgeber- oder Ar­
beitnehmerverbände die Arten der Beschäftigung 
oder Arbeiten, für ·die Abs. 1 dieses Artikels gilt, 
zu bestimmen. 

Dieser Forderung wird durch § 23 Abs. 2 
und 3 KJBG entsprochen. 

Eine Verordnung nach § 23 Abs. 2 KJBG 
wurde zwar bisher noch nicht erlassen; auf 
Grund der übergangsbestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 20. Juni 1973, BGBl. Nr. 331, tritt 
der Anhang zum KJBG jedoch erst mit dem In­
krafttreten einer gemäß § 23 Abs. 2 KJBG er­
lassenen Verordnung außer Kraft. Der derzeit 
geltende Anhang enthält unter I ein Verzeichnis 
der für Jugendliche verbotenen Betriebe, unter 
II ein Verzeichnis der für Jugendliche verbotenen 
Arbeiten. Darüber hinaus kann das Arbeits­
inspektorat gemäß § 23 Abs. 3 KJBG in Einzel­
fällen die Beschäftigung Jugendlicher mit gefähr­
lichen Arbeiten untersagen oder von Bedingun­
gen abhängig machen. 

Zu Abs. 3, wonach ungeachtet der Bestim­
mungen des Abs. 1 dieses Artikels die inner­
staatliche Gesetzgebung oder die zuständige 
Stelle nach Anhörung der beteiligten Arbeit­
geber- und Arbeitnehmerverbände eine Beschäf­
tigung oder Arbeit ab dem Alter von 16 Jahren 
unter bestimmten Voraussetzungen genehmigen 
darf, ist bezüglich der Rechtslage in Österreich 
folgendes zu bemerken: Im Anhang zum KJBG 
wird die Beschäftigung von Jugendlichen in be­
stimmten Betrieben bzw. mit bestimmten Arbei­
ten untersagt. Bei bestimmten im Anhang ge­
nannten Betrieben bzw. Arbeiten wird die Be-

schäftigung von Jugendlichen bereits ab dem 
16. oder 17. Lebensjahr zugelassen; vielfach gilt 
diese Ausnahmeregelung jedoch nur für Jugend­
liche, die in einem Lehrverhältnis stehen, und 
nicht für weibliche Jugendliche. Weiters sind 
einige Arbeiten erst in der zweiten Hälfte der 
Lehrzeit, im letzten Lehrjahr oder im letzten 
Halbjahr der Lehrzeit erlaubt; da nach § 6 Abs. 1 
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/ 
1969, ·die Dauer der Lehrzeit in einem Lehr­
beruf in der Regel drei Jahre zu betragen hat, 
haben im Zusammenhang mit den §§ 2 Abs. 1 
und 3 des KJBG diese Jugendlichen in der Regel 
das 16. Lebensjahr bereits vollendet. In diesem 
Anhang sind auch einige für Jugendliche erlaubte . 
Arbeiten angeführt; hiebei handelt es sich jedoch 
in der Regel um ungefährliche Arbeiten. Die Be­
schäftigung männlicher Jugendlicher nach. voll­
endetem 15. Lebensjahr, wenn sie in einem 
Lehrverhältnis stehen, mit Arbeiten in Metall~ 
hütten sowie die Beschäftigung Jugendlicher mit 
bestimmten Arbeiten bei der autogenen Metall­
bearbeitung im Rahmen der Lehrlingsausbildung 
ist nach den Ziffern 13 und 16 des Anhanges 
zulässig; im Zuge der beabsichtigten Neurege­
lung der Beschäftigungsverbote und -beschrän­
kungen Jugendlicher wird zu prüfen sein, ob 
eine dem Art. 3 Abs. 3 des übereinkommens 
entsprechende Regelung getroffen werden kann. 

Die Beschäftigung von Jugendlichen ab dem 
16. Lebensjahr ist ebenfalls an die Voraussetzung 
gebunden, daß Leben, Gesundheit und Sittlich­
keit' der Jugendlichen voll geschützt sind. Dies­
bezügliche grundsätzliche Schutzvorschriften ent­
halten § 23 Abs. 1 des KJBG sowie § 10 Abs. 1 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/ 
1972. Verschiedene Arbeitnehmerschutzvor­
schriften, wie die Allgemeine Dienstnehmer­
schutzverordnung, BGBl. Nr. 265/1951, enthal­
ten nähere Bestimmungen über Maßnahmen 
zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sitt­
lichkeit der Arbeitnehmer auf technischem und 
arbeitshygienischem Gebiet. Die Pflicht zu einer 
angemessenen sachbezogenen Unterweisung ist 
vor allem im § 24 des KJBG, im § 9 des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes und im § 107 Abs. 2 der 
Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung 
normiert. Da einige Arbeiten erst im Laufe der 
zweiten Hälfte der Lehrzeit zulässig sind, haben 
die Jugendlichen in diesen Fällen bereits auch 
eine angemessene Ausbildung erhalten. 

Damit erscheinen die Forderungen des Ar­
tikels 3 des übereinkommens in österreich auf 
dem Gebiete der gewerblichen Wirtschaft, abge­
sehen von geringfügigen Ausnahmen, erfüllt; auf 
dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft wird 
den Forderungen durch § 76 LArbG und die 
Ausführungsgesetzgebung der Länder ent­
sprochen, welche einen Schutz des Lebens, der 
Gesundheit und Sittlichkeit jugendlicher Arbeit-
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nehmer vorsehen. Ein dem Anhang zum KJBG 
entsprechendes Verzeichnis der für Jugendliche 
verbotenen Arbeiten und Betriebe besteht für 
den Bereich der Land- und Forstwirtschaft der­
zeit noch nicht. 

Auf Grund der Bestimmungen des Artikels 4 
kann die zuständige Stelle nach Anhörung der 
beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver­
bände, soweit notwendig, begrenzte Kategorien 
der Beschäftigung oder Arbeit, bei denen im Zu­
sammenhang mit der Durchführung besondere 
Probleme von erheblicher Bedeutung entstehen, 
von 'der Anwendung dieses übereinkommens 
ausnehmen. 

Diese Bestimmung kommt im Rahmt:n des 
Geltungsbereiches des KJBG nicht zum Tragen. 
Für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
sind Ausnahmen im Sinne dieses Artikels nicht 
vorgesehen. 

Auch der Artikel 5, wonach ein Mitglied, 
dessen Wirtschaft und Verwaltungseinrichtungen 
ungenügend entwickelt sind, nach Anhörung der 
beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver­
bände den Geltungsbereich dieses übereinkom­
mens anfangs begrenzen kann, ist für Österreich 
nicht von Bedeutung. 

Die Bestimmungen dieses übereinl;wmmens 
sollen gemäß Artikel 6 nicht für Arbeit von 
Kindern und Jugendlichen gelten, die in schuli­
scher Ausbildung stehen, wenn die in Betrieben 
ausgeführten Arbeiten nach festgelegten Bedin­
gungen verrichtet werden und einen integrieren­
des Bestandteil einer schulischen Ausbildung, 
eines von einer zuständigen Stelle anerkannten 
'Ausbildungsprogramms oder eines Beratungs­
oder Orientierungsprogramms bilden. 

Diese Bestimmung ist in Österreich im Rah­
men des Geltungsbereiches des KJBG erfüllt, 
dessen § 4 Abs. 2 besagt, daß die Beschäftigung 
von Kindern, die ausschließlich zu Zwecken des 
Unterrichts oder der Erziehung erfolgt, nicht als 
Kinderarbeit gilt. 

Für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
ist die Forderung dieses Artikels durch §, 2 
Abs. 2 KiArbLuF erfüllt, wonach eine Beschäf­
tigung von Kindern, die ausschließlich zu 
Zwecken des Unterrichts oder der Erziehung 
erfolgt, nicht als Kinderarbeit gilt und daher 
auch nicht unter das Kinderarbeitsverbot fällt. 

Nach Artikel 7 Abs. 1 des übereinkommens 
kann die innerstaatliche Gesetzgebung zulassen, 
daß Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren 
bei leichten Arbeiten beschäftigt werden oder 
solche Arbeiten ausführen, sofern diese Arbeiten 
weder für ihre Gesundheit oder Entwicklung 
schädlich sind noch der Schulbesuch beeinträch­
tigt wird. Dasselbe gilt gemäß Abs. 2 für Per­
sonen, die mindestens 15 Jahre alt, aber noch 
schulpflichtig sind. 

Diese' For.derung wird in österreich durch die 
Bestimmungen des KJBG nicht erfüllt, da § 5 a 
dieses Gesetzes die Beschäftigung von Kindern, 
die das 12. Lebensjahr vollendet haben, regelt. 

Gemäß § 5 a Abs. 3 KJBG dürfen Kinder mit \ 
vereinzelten leichten Arbeiten nur insoweit be­
schäftigt werden, als sie dadurch weder in ihrer 
körperlichen und geistigen Gesundheit und Ent­
wicklung noch in ihrer Sittlichkeit gefährdet 
(lit. a) und im Besuch der Schule und in der 
Möglichkeit, dem Schulunterricht mit Nutzen 
zu folgen, nicht behindert werden (lit. b). 

Nach Abs. 3 hat die zuständige Stelle die 
Tätigkeiten, bei denen gemäß Abs. 1 und 2 dieses 
Artikels eine Beschäftigung oder Arbeit zuge­
lassen werden kann, zu bestimmen und die Zahl 
der Stunden für eine solche Beschäftigung oder 
Arbeit sowie die Bedingungen, unter denen sie 
ausgeübt werden kann, vorzuschreiben. 

Diese Forderung kann in' Österreich für den 
Geltungsbereich des KJBG als erfüllt angesehen 
werden. 

§ 5 a Abs. 1 dieses Gesetzes zählt die Tätig­
keiten auf, mit denen Kinder, die das 12. Lebens­
jahr vollendet haben, außerhalb der für den 
Schulbesuch vorgesehenen Stunden beschäftigt 
werden dürfen; es sind dies Arbeiten in Fa­
milienbetrieben (Lit. a), Arbeiten im Haushalt 
(lit. b) sowie Botengänge, Handreichungen auf 
Sport- und Spielplätzen, das 'Sammeln von Blu­
men, Kräutern, Pilzen und Früchten (lit. c), 
wobei für die unter lit. c angeführte Tätigkeit 
wesentlich ist, daß sie nicht in einem Gewer\;>e­
betrieb zu leisten ist. 

Gemäß § 5 a Abs. 3 lit. c KJBG dürfen Kin­
der mit vereinzelten leichten Arbeiten sowohl an 
Schultagen wie an schulfreien Tagen nicht mehr 
als zwei Stunden in Anspruch genommen wer­
den; die Gesamtzahl der dem Schulunterricht 
und den leichten Arbeiten gewidmeten Stunden 
darf keinesfalls mehr als sieben Stunden betra­
gen. An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen so­
wie in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr ist die 
Beschäftigung von Kindern auch mit vereinzel­
ten leichten Arbeiten verboten (§ 5 a Abs. 4 
KJBG). 

Als weitere Bedingungen, unter denen Kinder, 
die das 12. Lebensjahr vollendet haben, beschäf­
tigt werden dürfen, führt § 5 a Abs. 3 lit. a 
KJBG an: Kinder dürfen durch die vereinzelten 
leichten Arbeiten keinen Unfallgefahren und 
keinen schädlichen Einwirkungen von Hitze, 
Kälte oder Nässe, keinen schädlichen Einwirkun­
gen von gesundheitsgefährlichen Stoffen oder 
Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen aus­
gesetzt wer·den. 

Ferner ist die Beschäftigung eines Kindes ge­
mäß § 5 a Abs. 5 KJBG nur mit Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters zulässig, der diese nur 
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erteilen darf, wenn weder vom gesundheitlichen 
noch vom schulischen Standpunkt aus Bedenken 
gegen die Beschäftigung bestehen. 

Schutze der Augen getroffen werden und daß 
das Kind augen ärztlicher Aufsicht unterstellt 
wird. 

Für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft Für die Verwendung von Kindern bei Musik-
ist die Forderung dieses Artikels nicht zur Gänze aufführungen, Theatervorstellungen und sonsti­
erfüllt. Gemäß § 2 Abs. 2 KiArbLuF ist die gen Aufführungen, die von der Schule oder einer 
Heranziehung von Kindern zu vereinzelten Schulbehörde veranstaltet werden, bedarf es 
Dienstleistungen und die Beschäftigung eigener keiner Bewilligung, jedoch ist auch in diesen 
Kinder mit leichten, wenn auch regelmäßigen Fällen die Zustimmung des gesetzlichen Ver­
Dienstleistungen von geringer Dauer im Haus- treters des Kindes erforderlich. 
halt und auf dem Feld zusässig, als Altersgren- § 7 KJBG enthält u. a. die entsprechenden 
zen sind jedoch gemäß § 6 LArbG für den Be- Regelungen zum Schutze der Gesundheit, Ent­
reich der Landwirtschaft das 10., für den Be- wicklung und Sittlichkeit bei der Beschäftigung 
reich der Forstwirtschaft das 12. Lebensjahr vor- sowie hinsichtlich der Dauer derselben. 
gesehen. Die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 

Die zuständige Stelle kann nach Artikel 8 des im Sinne dieses Artikels ist für den Bereich der 
Übereinkommens nach Anhörung der beteiligten Land- und Forstwirtschaft nicht vorgesehen. 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande in Somit ist den Forderungen des Artikels 8 des 
Einzelfällen Ausnahmen von dem in Artikel 2 übereinkommens entsprochen. 
vorgesehenen Be,schäftigungsverbot zulassen, bei- Nach Artikel 9 Abs. 1 des übereinkommens 
spielsweise zur Teilnahme an . künstlerisch~n ver-I hat die zuständige Stelle alle erforderlichen Maß­
anstaltungen (Abs. 1). DIe GenehmIgungen nahmen einschließlich geeigneter Zwangsmaß­
haben die Zahl der Stunden für eine solche Be- nahmen zu treffen, um die Einhaltung der wirk­
schä!tigung oder Arbeit. zu begrenzen und d~e samen Durchführung der Bestimmungen des 
Bedmgungen vorzuschreIben, unter denen SIe übereinkommens zu gewährleisten. 
ausgeübt werden kann (Abs. 2). Nach Abs. 2 hat die staatliche Gesetzgebung 

Nach § 6 KJBG kann in Einzelfällen das Amt oder die zuständige Stelle die Personen zu be­
der Landesregierung bzw. die Bezirksverwal- zeichnen, die für die Einhaltung der zur Durch­
tungsbehörde die Verwendung von Kindern bei führung des übereinkommens getroffenen Be­
Musikaufführungen, Theatervorstellungen und stimmungen verantwortlich sind. 
sonstigen Aufführungen s.owie bei Filmaufna~~ Als gesetzliche Grundlagen zur Sic;herung der 
me~, I ausgenommen dIe Verwendung m Einhaltun der zum Schutz der Kinder und 
Vanetes, Kabaretts, Nachtbars, Tanzlokalen und dl·ch

g 
1 B t· . d das 

ähnlic. hen Betrieben sowie bei Zirkusdarbietun- JKuJgBeGn I den erAasbse~en fes Immungetn sIn
BGBI 

b .. . ·11· d f ·1 ,as reitsver assungsgese z, . 
gen, eWIlhgen; dIe Bewi Igung . ar nur ertel t N 22/1974 . d A b ·t . k . tz . r , SOWIe as r el smspe tlonsgese 
werden, wenn em besonderes Interesse der Kunst, 197·4 BGBI N 143 f··h 
d . ch f d d U ·ch li . r. , anzu uren. er WIssens a t oer ,es ntern ts vor egt , 
und die Beschaffenheit und Eigenart der be- § 9 Abs. 1 KJBG überträgt die überwachung 
treffenden Beschäftigung es rechtfertigen. der Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes den 

Bezirksverwaltungsbehörden und im Zusammen­
Die Bewilligung kann nach § 6 Abs. 5 KJBG wirken mit den Arbeitsinspektoraten (Arbeits­

für eine bestimmte Aufführung oder jeweils für 
inspektoren für Jugendschutz, Frauen- und 

einen begrenzten Zeitraum erteilt werden. So- Kinderarbeit) den Gemeindebehörden und den 
weit es sich um erwerbsmäßige Aufführungen 

Schulleitungen. 
handelt, sind inden Bewilligungsbescheid nähere 
Bestimmungen über Dauer und Lage der Ar- Eine Anzeigepflicht betreffend Wahrnehmun-
beitszeit und der Ruhepausen und über etwaige gen über die Verletzung von Vorschriften über 
Sonn- und Feiertagsarbeit aufzunehmen; diese die Kinderarbeit obliegt gemäß § 9 Abs. 2 KJBG 
Bedingungen hat das zuständige Arbeitsinspekto- Lehrern an Schulen, Arzten und Organen der 
rat, das im Verfahren zu hören ist, dem Amt der privaten Jugendfürsorge sowie allen Körper­
Landesregierung in einer gutächtlichen Außerung schaften, in deren Aufgabengebiet Angelegen­
bekanntzugeben. Nach Abs. 4 des Gesetzes darf heiten der Jugendfürsorge fallen. 
die Bewilligung nur erteilt werden, wenn der ge- Ferner wird auf § 129 Arb VG hingewiesen, 
setzliche Vertreter des Kindes schriftlich zu- wonach der Jugendvertrauensrat berufen ist, die 
stimmt; sofern es sich um erwerbsmäßige Auf- wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und 
führungen handelt, muß die körperliche Eig- kulturellen Interessen der jugendlichen Arbeit­
nung des Kindes für ,die Beschäftigung amtsärzt- nehmer des Betriebes wahrzunehmen; gemäß 
lich festgestellt sein. Im Falle der Beschäftigung § 129 Abs. 3 Z. 2 Arb VG hat er insbesondere 
bei Filmaufnahmen ist die Bewilligung an die darüber zu wachen, daß die Vorschriften, die für 
Bedingung zu knüpfen, daß Vorkehrungen zum das Arbeitsverhältnis jugendlicher Arbeitnehmer 
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gelten, eingehalten werden und über wahrge­
nommene Mängel dem Betriebsrat, dem Be­
triebsinhaber und erforderlichenfalls den zum 
Schutz jugendlicher Arbeitnehmer eingerichteten 
Stellen Mitteilung zu machen und auf die Besei­
tigung dieser Mängel hinzuwirken. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Arbeitsinspektionsgesetz 
1974 hat die Arbeitsinspektion durch ihre Or­
gane (Arbeitsinspektoren) die Einhartung der 
dem Schutz der Arbeitnehmer idienenden gesetz­
lichen Vorschriften und Behördenv.erfügungen zu 
überwachen, insbesondere soweit diese den Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit 
der Arbeitnehmer, die Beschäftigung von Kin­
dern und von Jugendlichen, den Schutz der Lehr­
linge und der jugendlichen Arbeitnehmer betref­
fen. 

Die entsprechenden Strafbestimmungen sind in 
§ 30 KJBG und in § 31 Arbeitnehmerschutz­
gesetz enthalten. 

Nach Abs. 3 dieses Artikels hat die innerstaat­
liche Gesetzgebung oder die zuständige Stelle die 
Aufzeichnungen oder andere Unterlagen zu be­
stimmen, die vom Arbeitgeber zu führen und zur 
Verfügung zu stellen sind; diese Aufzeichnun­
gen haben Namen und Alter (oder Geburts7 
datum) der in einem Betrieb beschäftigten Per­
sonen unter 18 Jahren zu enthalten. 

Gemäß § 26 KJBG ist in jedem Betrieb, in 
dem Jugendliche beschäftigt werden, ein Ver­
zeichnis der Jugendlichen zu führen, das u. a. 
Familien- und Vornamen sowie Tag und Jahr 
der Geburt der einzelnen jugendlichen Arbeit­
nehmer zu enthalten hat. 

Die Einhaltung der zum Schutze land- und 
forstwirtschaftlicher Arbeitnehmer erlassenen 
Vorschriften ist durch die Tätigkeit der Land­
und Forstwirtschaftsinspektionen (§§ -81 bis 89 
LArbG) gewährleistet, denen ein weitgehendes 
Überwachungsrecht eingeräumt wird und die bei 
Nichtbehebung bestehender Mängel zur Straf­
anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörden ver­
pflichtet sind. Zur Durchsetzung der Arbeit­
nehmerschutZibestimmungen dienen die Straf­
bestimmungen des § 76 Abs. 5 LArbG und § 13 
KiArbLuF. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, 
Aufzeichnungen im Sinne dieses Artikels zu füh­
ren, besteht nach der derzeitigen Rechtslage nicht. 

Die Forderungen des Artikels 9 des Überein­
kommens erscheinen daher für den Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft erfüllt, für den Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft zwar weitest­
gehend, jedoch nicht zur Gänze. 

Die Artikel 10 bis 18 des übereinkommens 
enthalten lediglich Formal- und die in allen an­
deren von der Internationalen Arbeitskonferenz 
beschlossenen Übereinkommen enthaltenen 
Schlußbestimmungen. 

Die Empfehlung 

Der Abschnitt I der Empfehlung enthält in 
Ergänzung des Artikels 1 des Übereinkommens 
nähere Bestimmungen über die innerstaatliche 
Politik zur Sicherstellung der Abschaffung der 
Kinderal'beit und die fortschreitende Anhebung 
des Mindestalters für die Zulassung zur Beschäf­
tigung oder Arbeit bis zu einem Stand, bei dem 
die volle körperliche und geistige Entwicklung 
der Jugendlichen gesichert ist. 

In Abs. 4 der Empfehlung wird die staatliche 
Politik verpflichtet, Kindern bzw. Jugendlichen 
den Besuch einer Schule mit Vollzeitunterricht 
zu ermöglichen. Wenn auch aus dem Text nicht 
klar ersichtlich ist, für welchen Kreis von Jugend­
lichen dies ermöglicht werden soll, scheint diese 
Vorschrift geeignet, in die schulpolitischen Aus­
einandersetzungen um die Ganztagsschule einzu­
greifen, sofern "Vollzeitunterricht" mit "Ganz­
tagsunterricht" bedeutungsgleich ist. 

Abschnitt n gibt Empfehlungen im Hinblick 
auf die Durchführung der Bestimmungen des 
übereinkommens über das Mindestalter. 

Abs. 6 verlangt, daß für alle Wirtschaftsbe­
reiche dasselbe Mindestalter festgesetzt werden 
sollte. 

Für den Geltungsbereich des KJBG ist dieser 
Forderung entsprochen. 

Nach Abs. 7 (1) sollten sich die Mitglieder zum 
Ziel setzen, das Mindestalter für die Zulassung 
zur Beschäftigung oder Arbeit fortschreitend bis 
auf 16 Jahre anzuheben. 

Hiezu wird auf die Ausführungen zu Artikel 2 
des Übereinkommens hingewiesen. 

Die Verfolgung des in Abs. 7 (1) der Empfeh­
lung angeführten Zieles entspricht derzeit offen­
sichtlich nicht den Absichten des österreichischen 
Gesetzgebers und erscheint im Interesse der 
Jugendlichen nicht unbedingt erstrebenswert. 

Abs. 8 fordert die Festlegung eines Mindest­
alters zumindest für die Beschäftigung auf Plan­
tagen und in anderen in Artikel 5 Abs. 3 des 
Übereinkommens genannten landwirtschaftlichen 
Betrieben. 

§ 1 Abs. 3 KJBG nimmt zwar die Beschäfti­
gung von Kindern und Jugendlichen in der Land':' 
und Forstwirtschaft grundsätzlich vom Geltungs­
bereich des KJBG aus, unterwirft sie jedoch den 
Bestimmungen des KJBG, wenn sie in Sägen, 
Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molke­
reien arbeiten, die von land- und forstwirtschaft­
lichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
betrieben werden und in denen dauernd mehr 
als fünf Dienstnehmer beschäftigt sind. 

Wie sich bereits aus den Ausführungen zu Ar­
tikel 7 des übereinkommens ergibt, können Kin­
der im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
schon ab dem 10. bzw. 12. Lebensjahr zu leichten 
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Arbeiten herangezogen werden. Dies soll durch 
die vorgesehene Novellierung des Landarbeits­
gesetzes beseitigt werden. Die Altersgrenzen sol­
len analog denen im KJBG festgesetzt werden. 

Der Abschnitt III beschäftigt sich mit den ge­
fährlichen Beschäftigungen und Arbeiten. 

In Abs. 9 wird gefordert, unverzüglich Schritte 
zu unternehmen, um das Mindestalter für die 
Zulassung zu Arten der Beschäftigung oder Ar­
beit, die voraussichtlich für das Leben, die Ge­
sundheit oder die Sittlichkeit der Jugendlichen 
gefährlich sind, auf 18 Jahre anzuheben. 

Im Anhang zum KJBG ist ein Verzeichnis der 
für Jugendliche verbotenen Betriebe und Arbei­
ten enthalten. Das Mindestalter für die Zulassung 
zu Arbeiten ist für die einzelnen Arbeiten unter­
schiedlich angegeben und liegt· zwischen 16 und 
18 Jahren. 

Bei der Neugestaltung dieses Verzeichnisses in 
Form einer Verordnung auf Grund der Ermächti~ 
gung des § 23 Abs. 2 KJBG wird die Mindest­
altersgrenze für die Zulassung zu den einzelnen 
Arbeiten im Zusammenwirken mit den Interes­
senvertreternder Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
neu zu überdenken sein. 

Hinsichtlich der in Abs. 10 aufgestellten For­
derung nach Berücksichtigung der einschlägigen 
internationalen Arbeitsnormen und der fort­
schreitenden wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse bei Festlegung der Arten der Be­
schäftigung oder Arbeit, für die Artikel 3 des 
übereinkommens zur Anwendung gelangt, ist zu 
erwarten, daß dieser Forderung bei künftigen 
Neuregelungen in österreich entsprochen wird. 

Abs. 11 nimmt Bezug auf Artikel 5 des über­
einkommens, wonach für EntwickluIligs'länder 
gewisse Einschränkungen des Geltungsbereiches 
des übereinkommens gemacht werden. 

Diese Empfehlung bezieht sich nicht auf öster­
reich. 

Im Abschnitt IV enthält die Empfehlung er­
gänzende Bestimmungen über die Beschäftigungs­
bedingungen. 

Abs. 12 (1) verlangt Maßnahmen, die gewähr­
leisten sollen, ,daß die Beschäftigungsbedingungen 
für Kinder und Jugendliche ein befriedigendes 
Niveau erreichen und entsprechend überwacht 
werden. -Die Bestimmungen. des KJBG ver­
langen, daß die Bedingungen, unter denen Kin­
der und Jugendliche unter 18 Jahren beschäftigt 
werden oder arbeiten, ein befriedigendes Niveau 
erreichen und auf diesem verbleiben; für die 
Jugendlichen sind überdies das Arbeitnehm~r­
schutzgesetz und verschiedene Arbeitnehmer­
schutzvorschriften maßgebend. Die Arbeits­
inspektion überwacht die Einhaltung der dem 
Schutz der Arbeitnehmer dienenden gesetzlichen 

Vorschriften und behördlichen Verfügungen, 
auch soweit diese die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen betreffen. Die überwachung 
der Einhaltung der Vorschriften des KJGB über 
die Verwendung von Kindern obliegt den Be­
zirksverwaltungsbehörden im Zusammenwirken 
mit den Arbeitsinspektoraten, den .Gemeinde­
behörden und den Schulleitungen. 

Abs. 12 (2) fordert Maßnahmen, um die Be­
dingungen, unter denen Kinder und Jugendliche 
in Betrieben, Ausbildungsanstalten und berufs­
bildenden Schulen oder Fachschulen eine beruf­
liche Orientierung oder Ausbildung erhalten, zu 
sichern und zu überwachen sowie Normen für 
ihren Schutz und ihre Entwicklung aufzustel­
len. - Die Bedingungen, unter denen Jugend­
liche in Betrieben, Ausbildungsanstalten und be­
rufsbildenden Schulen oder Fachschuleri eine be­
rufliche Orientierung und Ausbildung erhalten, 
sind hinsichtlich der Betriebe durch dis Arbeit­
nehmersch~tzgesetz, verschiedene Arbeitnehmer­
schutzvorschriften und das KJBG, ansonsten 
durch das Berufsausbildungsgesetz festgelegt. Die 
überwachung, mit Ausnahme der Unterrichts­
anstalten, obliegt der Arbeitsinspektion. Die 
Normen für den Schutz und die Entwicklung 
Jugendlicher sind in den obenangeführten gesetz­
lichen Vorschriften enthalten. Nach § 2 Abs. 6 
des Berufsausbildungsgesetzes ist die Ausbildung 
von Lehrlingen nur zulässig, wenn der Betrieb 
oder ,die Werkstätte so eingerichtet ist und so 
geführt wird, daß den Lehrlingen die für die 
praktische Erlernung im betreffenden Lehrberuf 
nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt 
werden können. 

Abs. 13 (1) empfiehlt Beschäftigungsbedingun­
gen für Kinder und Jugendliche, die durch die 
innerstaatliche Gesetzgebung verwirklicht wer­
den sollen. 

Zu lit. a: Nach § 78 der Gewerbeordnung, 
RGBl. Nr. 227/1859, ist der Gewerbeinhaber zur 
Lohnzahlung verpflichtet. Für die Jugendlichen 
wird durch Satzungen, Kollektivverträge, Ar­
beitsordnungen, Mindestlohntarife oder Einzel­
dienstverträge ein angemessenes Entgelt fest­
gelegt. Nach § 17 Abs. 1 des Berufsausbildungs­
gesetzes gebührt dem Lehrling eine Lehrlings­
entsch~digung, zu deren Bezahlung der Lehr­
herr verpflichtet ist; die Festsetzung der Höhe 
dieser Lehrlingsentschädigung erfolgt durch kol­
lektivvertragliche Regelung oder durch das Ober­
einigungs amt. Für die Unterrichtszeit in der 
Berufsschule ist der Lohn (Lehrlingsentschädi­
gung) nach § 11 Abs. 6 des KJBG weiterzuzahlen. 
Hinsichtlich des Lohnschutzes enthält § 78 der 
Gewerbeordnung bzw. hinsichtlich des Entgeltes 
fremder Kinder § 8 KJBG entsprechende Rege­
lungen. 

Zu lit. b: Nach § 11 Abs. 1 und 2 KJBG ist 
die tägliche Arbeitszeit der Jugendlichen mit acht 
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Stunden und die Wochen arbeitszeit mit 42 Stun- gilt. Der Urlaub für Jugendliche ist jedenfalls 
Iden begrenzt; ab 6. Jänner 1975 darf die Wochen- nicht kürzer als der den Erwachsenen zu gewäh­
arbeitszeit nicht mehr als 40 Stunden betragen. rende Urlaub. 
Abweichende Regelungen durch Kollektivver- Zu lit. e: -Nach § 132 ades ASVG., BGBI. 
trag sind möglich. Gemäß § 11 Abs. 5 KJBG Nr. 189/1955, in der Fassung der 29. ASVG­
kann zur Erreichung einer längeren Freizeit, die Novelle, BGBL Nr. 31/1973, haben die Träger 
mit der Wochenfreizeit zusammenhängen muß, der Krankenversicherung die bei ihnen pflicht­
die tägliche Arbeitszeit anders verteilt werden. versicherten Jugendlichen zwecks überwachung 
Diese Bestimmung wird vor allem bei der Ein- ihres GesundheitszustaIl!des jährlich mindestens 

führung der Fünftagewoche in den Betrieben einmal einer ärztlichen Untersuchung zu unter­
von Bedeutung sein. Nach Abs. 7 ist die Unter- ziehen. Diese Untersuchungen sind nach § 25 
richtszeit in einer Berufsschule, zu deren Besuch Abs. 2 KJBG bei Jugendlichen, die erstmals eine 
der Jugendliche gesetzlich verpflichtet ist, auf Beschäftigung angetreten haben, tunlichst binnen 
die Dauer der Arbeitszeit anzurechnen. zwei Monaten durchzuführen. Im Zusammen-

Die Leistung von Mehrarbeit in der Dauer hang damit ist auch auf die ärztlichen Vorsorge­
von ingesamt drei Stunden in der Woche für untersuchungen nach der Verordnung über die 
Jugendliche über 16 Jahre ist nach § 12 KJBG gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für 
zulässig, wenn zwingende betriebliche Gründe besti~mte Tätigkeiten, BGBL Nr. 39/1974, zu 
die Vornahme von bestimmten Vor- und Ab- verweIsen. Nach dem Entgeltfort~ah!ungsge.setz, 
schlußarbeiten erfordern. Die tägliche Arbeitszeit I BGBL Nr. 399/1974, hat auch eI~ Jug~ndlIcher 
darf keinesfalls zehn Stunden überschreiten. Ge-li Arbeitnehmer im Falle der Arbeitsbehm~erung 
mäß § 15 Abs. 1 KJBG muß den Jugendlichen durch Arbeitsunfall oder Berufskran~helt An­
nach einer Dauer der Arbeitszeit von mehr _ als I spruc~ auf EntgeltJ.fortz~hl~~g gegenuber dem 
vier einhalb Stunden eine Ruhepause von minde- ArbeItgeber, der semerselts emen Anspruch auf 
stens einer halben Stunde gewährt wet1den. Wäh- Erstattung seiner diesbezü.glichen Aufwendu~gen 
rend der Ruhepausen darf den Jugendlichen kei- an den ~räger der gesetzlIchen Krankenverstche­
nerlei Arbeit gestattet werden, sie dürfen auch rung beSItzt. 
nicht zur Arbeitsbereitschaft verpflichtet werden Zu lit. f: Di,e Einhaltung der zum Schutz der 
(§ 15 Abs. 4 KJBG). Ar,beitnehmer di,enenden gesetzlichen Vorschrif­

Zu lit. c: Nach § 16 KJBG ist den Jugend­
lichen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
zwölf Stunden zu gewähren. In der Regel dürfen 
nach den §§ 17 Abs. 1 bzw. 18 Abs. 1 dieses Bun­
desgesetzes in der Nachtzeit von 20 bis 6 Uhr 
bzw. an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
Jugendliche nicht beschäftigt werden. Weiters ist 
nach § 19 Abs. 1 dem Jugendlichen wöchentlich 
eine ununterbrochene Freizeit in der Dauer von 
43 Stunden zu gewähren, in die der Sonntag zu 
fallen hat. Auf Jugendliche über 16 Jahre finden 
die genannten Bestimmungen auf vorüber­
gehende Arbeiten, die bei Notstand sofort vor­
genommen werden müssen, keine Anwendung. 
Hinsichtlich der Nachtruhe, 'der Sonn- und 
Feiertagsruhe und der Wochenfreizeit bestehen 
jedoch in den §§ 17 bis 19 einige begrenzte Aus­
nahmemöglichkeiten. 

Zu lit. cl: Nach § 32 Abs. 1 KJBG richtet sich 
der Anspruch der Jugendlichen auf Urlaub in der 
Dauer von 24 Werktagen nach den jeweils gel­
tenden Urlaubsvorschriften. Nach Abs. 2 haben 
Jugendliche, die in einern Lehr- oder sonstigen, 
mindestens einjährigen Ausbildungsverhältnis 
stehen, auch in dem Dienstjahr, in ,dem sie das 
19. Lebensjahr vollenden, Anspruch auf Urlaub 
in der Dauer von 24 Werktagen; sinngemäße 
Regelungen bestehen für Jugendliche, für die das 
Bauar~eiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBL Nr. 414, 

-ten und behördI.ichen Verfügungen wird auch 
hinsichtlich des Schutzes der L'ehrlinge und der 
jugendlichen A,rbeitnehmer von der Arbeits­
inspektion überwacht. Die PHicht zu einer ange­
messenen Unterweisung .ist vor allem im § 24 
KJBG und § 9 des Arbeitnehmerschutzg'esetzes 
und im § 107 Abs. 2 der Allgemeinen Dienst­
nehmerschutzverordnung normiert. 

Abs. 13 (2) heZ!ieht sich auf junge Seeleute 
und ist für öst,erreich b~deutungslos. 

Der Abschnitt V schließlich enthält Empfeh­
lung,en Zlur DUlrchführung des übereiIl!kommens 
NI". 138. 

Abs. 14 gibt AnI'egung,en vor allem hiooicht­
lich der Zahl der Aufsichtsbeamten, deren Schu­
lu~g für die überwachungs- und Bera;tungstätig­
k'eit und d~e Zusammenarbeit mit anderen 
D~ensten, dLe für _ :die Bildung, Ausbildung, 
soziale Betreuung und Beratung von Kindern 
und J ugendlich1en iZuständig sind. 

Zu Abs. 14 (1) lit. a: Im Jahre 1973 wurden 
von ,der Arheitsinspektion 78'2% der zur In­
spektion vorgemerkten Betriebe überprüft; 
durch diese Inspektionstätigkeit wU1"den 75.699 
männliche und 44.268 weiblich'e Arbeitnehmer 
unter 18 Jahre ,erfaßt. Bei jedem A'rbeitsinspek­
torat ist zur überwachung der Einhaltiung der 
Schutzvorschl"iften ,für Kinder, JugeIl!d!:iche und 
Lehrling,eein "Arbeitsinspektor für Kinder­
a:rbeit, Jug'end- und LehrI.ingsschutz" besvellt. 
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Den Arbeitsinspek,toren wird durch V'erschiedene 
Veranstaltungen Gelegenheit gegeben, das für den 
D~enst notwendige Fachwissen zu erweitern; dies 
auch hinsichtlich ,der Beschäftigung oder Arbeit 
von ~indern und Jugendlichen und der im An­
haJng zum Kinder- und Jugendlich'enbeschäfti­
gungsg,esetz festg,elegten Beschäftigungsv,etbote 
,und -beschränkungen. Alle zwei Jahre findet eine 
Konferenz über die Wahrnehmung des Kinder­
und Jugendschutzes durch die Arbeitsinspektion 
statt, an der u. a. V;ertreter des BundeSiITlinis'te­
l"iums fürsoz~aIe Verwaltung, die mit dem Kin­
der-, Jugend- und Lehrlingsschutz vorwieg,end 
befaßten A,rheitsinspektol"en rund auch die 
Intel"essenvertretung,en der Arbeitgeber und Ar­
beitnehmer 'teilnehmen. Bei di'esen Konferenz'en 
we))den ,die bei den Arbeitsinspektoraten und den 
Interessenvert'l"e.rungen aufgetretenen Fragen 
über ,den Schuc'Z von Kindern, Jug,endlichen und 
Lehrlingen g,emeinsam erörtert. Weiters haben 
die Arbeitsinspektorate nach § 2 Aobs. 5 des 
Arbeitsinspek,llionsg,es'etzes 1974 auch in j'edem 
Land mindestens zweimal jährlich Aussprachen 
mit den Inter,essenv'el"tr,etungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer abzuhalten, bei denen auch 
Angelegenheiten des Kinder- rund Jugen!dschutz,es 
behandelt w,erden können. 

Zu Abs. 14 (1) Ht. b: Von den Arbeitsinspek­
toren werden ,im Rahmen der g.esetzlichen Vor­
schl"iJften und Verfügungen über den Schutz der 
LehrIinge a:uch Angeleg,enheiten der Aousbildung 
derselben behandelt. Für die überwachung der 
Lehrl1ngsau&bildung sind ,auf Grund ,des Berufs­
ausbilcLungsges'etzes insbesonder,e die Lehdings­
steHen ,der La:nde&kammern der gewerblichen 
Wirtschaft beruf,en. 

Zu Abs. 14 (2): Nach § 2 Abs. 2 des Arbeits­
inspektionsges,etzes 1974 haben die Arbeits­
inspektoren A,rbeitgeber und Arbeitnehmer zur 
Erfüllungihr,er PHichten im Bel"eich des Arbeit­
nehmerschutzes. anzuhalten und sie hiebei nöti­
genfalls zu unterstütZien und zu beraten; dies 
besonders ,in allen Angdegenhe,iten, die den 
Schutz ,des Lebens, ,der Ge&undheit und der Sitt­
lichkeit der Arbeionehmer betreffen. 

Zu Abs. 14 (3): Anläßlich von Bewiebsbesich­
tigungen und Erhebungen durch die Arbeits­
inspektoren werden mit dem Lehrherrn oder 
mit ,dem von ihm beauftragten Ausbilder auch 
Fragen im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
der Lehrlinge . erörtert. Nötigenfalls arbeiten die 
Arbeitsinspek,torat,e auch mit den Lehrlings­
stel1en zusammen. 

Gemäß § 129 ArbVG ,ist der Jugendver­
trauensrat u. a. auch berufen, Vorschläge in 
Fragen der B'erufsausbildung und der bemfLichen 
Weiterbildung jugendlicher Arbeitnehmer zu er­
statten. 

Nach Ahs. 15 sollte ,einerseits auf die Durch­
führung der Bestimmungen über gefährliche 
Arven d'er Beschäftigung und Arbeit und anlder­
seitsa.uf ,die V,erhütung der Beschä,ftigung oder 
Arbeit von Kindern und Jugendlichen während· 
der UnterI1ichtsstu'nden besonders geachtet wer­
den. 

Zu Ht. a: Auf die bei gefährlichen Arten der 
BeschäftiO"unO" oder A'rbeit einzuhahenden 

" " Schutzvorschriften würd anläßlich von B,etriebs-
besichtigung,en und Erhebungen durch d~e Ar­
beits,inspek,wr,en besonders g,eachtet. 

Zu lit. h: Das zu .lit. a Gesagte gilt auch hin­
sichtlich der Verhütung der Beschäftigung oder 
Arbeit von Kindern und J ug,endlichen wähl"end 
der Unterrichststunden. 

Abs. 16 zählt Kontrollmaßna:hmen zur über­
prüfung des Alters der heschäf,tigten Kinder und 
Jugendlichen 'auf. 

Zu lit. b: Nach § 26 Abs. 1 KJBG ist in jedem 
Beurieb, indem J ugend1iche beschäftigt wer.den, 
ein V;erzeichnis der Jug,endlichen zu .fühl"en, in 
das u. a. der Name und das Geburtsdatum des 
Jugendlichen ,einzutragen sind; dies gilt auch für 
Jugendliche, ,die lin ,einem Betrieb eine her,ufliche 
Orientierung oder Ausbildung erhalten. 

Die Bundesr,e~ierung hat in der Sitz,unog des 
Ministel"rates vom 24. September 1974 beschlos­
sen, den BeI1icht über das übereinkommen 
(Nr. 138) über das Mindestalter für die Zulassung 
zur Beschäftigung und die Empfehlung (Nr. 146) 
betr,effend ,denselben Gegenstand zur Kenntnis 
zu nehmen, .die ,beteaigtlen Bundesminister einzu­
l:l!den, bei künftigen Maßnahmen auf dem 
gegenständlichen R'echtsgebiet die Bestimmungen 
,der vorliegenden intemationa,len Instrumente zu 
berücksichtig,en und den angeschlossenen Bericht 
dem Nacionalrat zur Kenntnisnahme vorzu­
leg,en. 

Die Bundesregioerung stellt daher den A n­
t rag, der Nationalrat wolle den Bericht über 
das über,einkommen (Nr. 138) über das Mindest­
alter für die Zulassung zur Beschäftigung und 
die EmpfehLung (Nr. 146) betreffend denselben 
Gegenstand zur Kenntnis nehmen. 
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Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindest­
alter für die Zulassung zur Beschäftigung 

Die Allgemeine Konf'er,enz ,der In\)ernationa.Ien 
Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Ar­

beitsamtes nach Genf einberufen wU1"de und 
am 6. Juni 1973 zu ihr,er achtundfünfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzuneh­
men betreffend das Mindes,talter für die Zu­
lassung zur Heschähig,ung, eine Frage, die den 
v-ierten Gegenstand rhrer Tagesordnung bildet, 

nimmt !<Jenntnis von den Hestimmungen des 
Übereinkommens über das Mindestalter in 
gewerblich-en Betl1ieben, 1919, des über,ein­
kommens über das Mindestalter (Arbeit auf 
See), 1920, .des übereinkommens über das 
Mindestalter (Landwirtschaft), 1921, des über­
,einkommens über das Mindestalter (KohIen­
zieher und HeiZier), 1921, des übereinkom­
mens über das Mindestalter (nichtgewerbliche 
Arbei\)en), 1932, des Abgeänderten überein­
kommens über das Mindestalter (Arbeit auf 
See), 1936, des Abgeänderten ühereinkom­
mens über das Mindestalter (Gewerbe), 1937, 
des Abgeänderten übereinkommens über das 
Mindestaker (nichtgewerbliche Arbeiten), 1937, 
des übereinkommens über das MindestaIter 
(Fischer), 1959, und des übe·reinkommens über 
,das Mindestalter (U rrtertagearbeiten), 1965, 

ist der Ansicht, -daß es _an der Zeit ist, eine allge­
meine Urkunde über diesen Gegenstand aufzu­
stellen, die die bestehenden, für begl1en~te Wirt­
schaftsbereiche geken.den über,einkommen 
schrittweise ersetzen wÜl1de, um die vollständige 
Abschafliung der .IGnderarbeit zu err,eichen, un:d 

hat dabei bestimmt, daß diese Urkunde die Form 
eines internationalen übereinkommens ·erha,l­
ten soll. 
>Die Konf'erenz nimmt heuee, am 26. Juni 1973, 

das folgende über,einkommen an, das als über­
einkommen über das Mindestalter, 1973, be­
zeichnet wird. 

Ar-tikel 1 

Jedes Mitglied, für das dieses übereinkom­
men in Kraft ist, verpflichtet sich, e,ine inner­
st!aatliche Politik zu verfolgen, die dazu be­
stimmt ist, die tatsächliche Abschaffung der 
Kinderal1beoit sicherzustellen ull!d das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit 
fortschreitend bis a;uf einen Stand anzuheben, 
bei -dem die volLe körperEche und geistig,e Ent­
wicklung der Jugendlich'en gesichert list. 

Artikel 2 

1. Jedes Mitglied, das dieses überei>nkommen 
ratifiziert, hat in einer seiner Rat;ifikations-

ul1kunde beigoefügten Erklärung ein Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit 
in seinem Gebi'et und auf den in seinem Gebiet 
eingetragenen Verkehrsmitteln anzugeben; vor­
behaltlich der Art,ikel 4 bis 8 dieses überein­
kommens darf niemand vor Erreichung di,eses 
Alters zur Beschäftigung oder Arbeit in irgend­
einem B.eruf zugdassen werden. 

2. Jedes Mitglied, das die'ses übereinkommen 
·ratifiziert hat, kann in der Folge den General­
direktor des Internationalen Arbeitsamtes dut"ch 
weitere Erkliirungen davon in Kenntnis setzen, 
·daß es ,ein höhel1es als das küher angeg,ebene 
Mirrdestalt,er festlegt. 

3. Das gemäß Absatz 1 dieses Artikels anzu­
gebende Mindestalter darf nicht unter dem Alter, 
in ,dem die Schulpflicht endet, und auf keinen 
Fall unter 15 Jahr,en liegen. 

4. Ungeachtet ·der Bestimmungen in Absatz 3 
dieses Artikds kann ein Mitglied, dessen Wirt­
schaft und schulisch-e Einrichtungen ungenügend 
entwickdt sind, nach Anhörung der beteiligten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänlde, soweit 
solche bes'tehen, anfa,ngs ein MindestaIter von 
14 Jahren angeben. 

5. Jedes Mitglied, das gemäß den Besnimmun­
gen des vorstehenden AbsatZies 'ein Mindestalter 
von 14 Jahren _angegeben hat, hat in 'Seinen nach 
Airtikel 22 d-er Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation vorzulegenden Berichten 
über die Durchführung dieses übereinkommens 
anzug,eben: 

a) -daß die Gründe hiefür weiterhestehen 
oder 

b) daß- es 'Von einem bestimmten Zeitpunkt 
an darauf verzichtet, die betreff,enden Be­
stimmungen weiter in Anspruch zu neh­
men. 

Airtikel 3 

1. Das Mindes·taher ,für die Zulassung zu einer 
Beschäftigung oder Arbeit, die wegen ihrer Art 
oder der Verhältnisse, unter ,denen sie ·yerrochtet 
wir-d, vO'l'aussichtLich für das Leben, die Gesund­
heit oder die Sitclich~eit der Jugendlichen ge­
fährlich ,ist, darf nicht unter 18 Jahren liegen. 

2. Die Arten der ß.eschäftigung oder Arbeit, 
für die Absatz 1 dieses Artikels gilt, sind von 
,der innerstaatlichen Gesetzgebung oder der zu­
ständigen Stelle nach Anhörung der beteiligten 
Arbeitgeber- und A,rheitnehmerverbände, soweit 
·solch·e bestehen, zu bestimmen. 

3. Ungeach·tet der ß.estimmung'en in Absatz 1 
dieses Artikels kann die innerstaatliche Gesetz­
gebung oder die zuständige SteHe nach Anhörung 
der beteiLigten Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
verbände, soweit solche bestehen, eine B'eschäfti­
gung oder Arbeit ab dem Alter von 16 Jahren 
unter ,der Voraussetzung .genehmigen, daß das 
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Leben, die Gesuilidheit uilid die .Sittlichkeit der 
betreffenden Jugendlichen voll geschützt sind 
und die Jugendlichen eiIlle ang,emessene sachbe­
zogene Unterweisung oder berufliche AusbiIdung 
,in dem entsprech,enden Wirtschaftszweig erhalten 
haben. 

Artikel 4 

1. Soweit notwendig, kann die zuständige 
Stelle nach Anhörung der beteiligten Arbeit­
geber- und A,r:beitnehmerverbände, soweit solche 
bestehen, beg'renzte Kategorien der Beschäftigung 
oder Arbeit, bei ,denen .im Zusammenhang mit 
der Durchführung besondere Probleme von er­
heblicher Bedeutung entstehen, von der Anwen­
dung dies'es übereinkommens ausnehmen. 

~. ~ edes Mit~JJied,. das dieses übereinkommen I 
ratifizIert, hat m semem ersten Bericht, den es 
gemäß Artikel 22 der V<erfassung der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation über die Durch­
führung des überemkommens vorzulegen hat 
die Kategorien der Beschäftigung oder At1brei~ 
anzugeben, die gegebenenfalls auf Grund von 
hbsatz 1 dieses Artikels von der Anwendung 
ausgeschlossen worden s,ind, unter Angabe der 
Gründe für deren Ausschluß, und in 'den folgen­
den Berichten den Stand seiner G~setzgebung 
und Prax,is in bezug auf die ausgeschlossenen 
Ka:uegorien anzugeben und mitzuteilen, in 
welchem Umfang dem übereinkommen in bezug 
a:uf ,diese Kategorien entsprochen wurde oder ent­
sprochen werden soll. 

3. Di~ser A,rt~kel berechtigt nicht dazu, eme 
Beschäftigung oder Arbeit im Sinne des Ar­
tikels 3 dieses Übel'einkommens von der An­
wendung dieses übereinkommens ausz·unehmen. 

Artikel 5 

1. Ein Mitglied, dessen Wirtschaft und Ver­
waltung'Selinr,ichtung.en ungenügend entwickelt 
sind, kann nach Anhörung der beteiligten Ar­
beitgeber- und Arbeitnehmerv'erbände, sowe,it 
solche bestehen, den Geltungsbereich dieses 
übereinkommens a:nfangs begremzen. 

2. Jedes Mitglied, das die Bestimmungen in 
Absatz 1di~ses Artikels in Anspruch n,immt, hat 
in einer s,einer Ratifika.rionsurkunde beigefügten 
Erklärung die Wirtschaftszweige oder Betriebs­
arten anzugeben, auf die es 'die Bestimmungen 
des übereinkommens anwenden wird. 

3. Der Geltungsbereich dieses übereinkom­
mens ha't mindestens einzubeziehen: Industrien 
zur Gewinnung von Rohstoffen; verar1beitende 
IndustI'ien; Baugewerbe und öffentliche Arbei­
ten; Elektrizitä,t, Gas und Wass'er; sanitäre 
Diensue; Verkehrswesen, Lager.ung und Nach­
richtenübermittlung; Plantag,en und andere vor­
W1ie~end zu Erwerbszweck.en erzeugende land­
wirtschaftliche Betriebe, mit Ausnahme von 

Familien- oder Kleinbetrieben, deren Erzeug­
nisse für den örtlichen Vel"ibrauch bestimmt sind 
und die n'icht regdmäßig Lohnarbeker beschäf­
tigen. 

4. Jedes Mitglied, das den GeltungsbeI'eich 
dieses übereinkommens gemäß diesem AruikeJ 
begrenzt hat, 

a) hat in seinen nach Artikel 22 der V,erfas­
sung der Internationalen Arbeitsor.ganisa­
·tion vorzulegenden Berichten die aUge­
meine Lage in bezug auf die Beschäftigung 
oder Arbeit von Jugendlichen und Kindern 
,in den Wiirtschaftszweigen anzugeben, die 
von dem Geltungsbereich dieses überein­
kommens ausgenommen sind, sowie anzu­
geben, inwieweit Fortschritte im Hinblick 
auf eine umhss'ender,e Anwendung der Be­
stimmungen des übel'eirikommens erzielt 
worden sind; 

b) kann jederzeit den Geltungsber,eich durch 
eine an den Generaldirektor des Interna­
tionalen Arbeitsamtes gerichtete förmliche 
Erklärung erwe~tern. 

Aroikel 6 

Dieses übereinkommen .gilt nicht für Arhei­
ten, ,die von Kindern und Jug'endlichen in all­
gemeinbiLden;den Sch'ulen, ber:ufsbiMenden Schu­
len oder Fach'schulen oder in andeI'en Ausbil­
dungsansralten oder von Personen, die mind'e­
stens 14 Jahre 'alt sind, in Betrieben ausgeführt 
werden, sof.ern diese Al1beiten unter B.edingun­
gen ver,richtet werden, die von der zuständig,en 
Stelle nach Anhörung der beteiligten Arbeit­
g,eber- und ArbeitnehmeI'Verbände, .soweit solche 
bestehen, vorgeschr,ieben sind und einen inte­
grierenden Bestandte~l biLden 

a)eines Btitdungs- oder AusbildungsIehrgang's, 
für ,den eine Schule oder Ausbildulllgsanstalt 
die Hauptverantwornung trägt; 

b) ·eines von der zuständigen Stelle aner­
kannten AushiMungsprogramms, das über­
wiegend oder ,ausschließliich in ,einem Be­
tr,ieb durchgeführt w,il"'d; oder 

c) ,eines Bu.atungs- oder Oriennierungspro­
gra:mms, das da·zu hestimmt ist, die Wahl 
eines Berufs- oder Aushhldungsganges zu 
erleicht/em. 

Artikel 7 

1. Die innerstaatliche Gesetzgebung kann zu­
lassen, daß Personen ,im Alter von 13 bis 15 Jah­
ren bei leichten Arbeiten beschäftigt w,erden oder 
solche Arbeiten ausführen, sofern di'ese AI'beiten 

a) für ihre Gesundheit oder Entwickhmg vor­
aussichtlich nicht schädlich sind; Ul1Jd 

b) nicht .so heschaffen sind, daß sie ihren 
Schulbesuch, ihre Teilnahme an den von 
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:der zuständigen Suene genehmigten beruf­
lichen Ocienoieroungs- oder Ausbildungspro­
gra:mmen oder ihre Fähigkeit beeinträch­
-tigen, dem Unterl'icht mit Nutzen zu 
folgen. 

2. Die inilierstaadiche Gesetzg~bung kann fer­
ner zula-ssen, daß Personen, die mindestens 
15 Jahre alt, aber noch schulpflichtig sind, bei 
Arbeiten beschäftigt werden oder Arbeiten aus­
führen, die die in Absatz 1 Buchsta:be a und b 
dieses Artikels gen'annten Voraussetzungen er­
füllen. 

3. Die Ziustärudige Stelle hat die Tätigkeiten 
zu bestimmen, bei denen gemäß Absatz 1 und 2 
dieses Artikels -eirue Beschäftigung oder >Arbeit 
zugelassen werden kann, und die Zahl der Stun­
den für ,eine solche Beschäftigung oder Arbeit 
sowie <die Bedingungen, unter denen sie ausge­
übt werden kann, vorzuschreiben. 

4. Ungeachtet der Bestimmungen in Absatz 1 
und 2 dieses Aruikels kann ·ein Mitglied, das die 
Besuimmungen .in Artikel 2 Absatz 4 in Ans'pruch 
g·enommen hat, für die DaJuer dieser Inanspruch­
nahme 'anstelle des Ahers von 13 und 15 Jahren 
in Absatz 1 dieses Artikels 12 und 14 Jahre und 
anstelle des Alters von 15 Jahren in .Nbsatz 2 
dieses Artikels 14 Jahre einsetzen. 

Artikel 8 

1. Die zuständige Stelle kann nach Anhörung 
der beteiligten A'l'Ibeitgeiber- und Arbeitnehmer­
verbärude, soweit solche besuehen, in Eillizel~ällen 
Ausnahmen von dem in Artikel 2 dieses über­
einkommens vorgesehenen Verbot der Beschäfti­
gung oder Arbeit zulasi>en, beispielsweise zum 
Zweck der Teilnahme an künstlel'1ischen Veran­
staltungen. 

2. Derartige Genehmig-ungen haben die Zahl 
der Stunden für .eine solche B-eschä.ftigung oder 
A,rbeit zu begrenzen -und die Bedingungen vor­
zuschreiben, unuer denen sie ausgeübt, weroen 
kann. 

Artikel 9 

1. Die zuständig,e Stelle hat alle er:forlderlichen 
Maßnahmen, :einschEeß,lich geeigneter Zwangs­
maßnahmen, zu treff-en, um die wirksame Durch­
führung der B.esuimmungen dieses übere~nkom­
mens 2lU gewährleistlen. 

2. Die innerstaatliche Gesetzgebung oder die 
zuständige Stelle hat die Personen zu bezeichnen, 
die für die Einhaltung ·der zur Durchführung 
:des übereinkommens getroffenen Bestimmungen 
veuntwortlich sirud. 

3. Dieinruerstaadiche Ges.etzgebung oder die 
zuständige Stelle hat die Aufz.eichnungen oder 
anderen Unterlag,en zu bestimmen, die vom Ar­
beitgeber ZJu führen und zur Verfügung zu stel­
len sind; diese Auf2leichnungen oder Unterlagen 

haben Namen, Aker oder Geburtsdatum, soweit 
möglich 'Ol'dnungsg.emäß bescheinigt, der von ihm 
beschäftigten oder für ihn arheitenden Personen 
unter 18 Jahren zu enthalten. 

Artikd 10 

1. Dieses übereinkommen ändert die folgen­
den übereinkommen nach Maßgabe der Bestim­
mungen dieses Artikels: übereinkommen über 
das Mindestalter in g-ewerblichen Betrieben, 1919, 
übereinkommen über ,das Mindestalter (Arbeit 
auf See), 1920, übereinkommen über das Min­
des:talter (Landwi.rtschaft), 1921, übereinkom -
men über das Mindestalter (Kohlenzieher und 
Heizer), 1921, übereinkommen über das Min­
destalter (nichtgewerbliche Arbeiten), 1932, 
Abgeändertes übereinkommen über das Min­
destalter (Arbeit auf See), 1936, Abgeändertes 
übereinkommen über das Mirudestah'er (Ge­
werbe), 1937, Abgeändertes übereinkommen 
über das Mindestalter (nichtgewerrbliche Arbei­
ten), 1937, übereinkommen über das Mindest­
alter (Fismer), 1959, und übereinkommen über 
das Mindestalter (Untertagearbeiten), 1965. 

2. Das Inkrafttreten dieses übereinkommens 
schließt weitere Ratifikationen der folgenden 
übereinkommen nicht aus: Abg.eänldertes über­
einkommen über ,das Mindestalter (Arbeit auf 
See), 1936, Abgeärudertes übereinkommen über 
das Mindestalter (Gewerbe), 1937, Abgeärudertes 
übereinkommen Ü1ber das Mindestalt'er (nicht­
gewerbliche Arbeiten), 1937, übeI1einkommen 
über das Mindestalter (Eischer), 1959, und über­
einkommen über das Mindestalter (Umertage­
arbeiten), 1965. 

3. Das übereinkommen über das Mindes·t­
alter in gewerblichen ß,etrieben, 1919,_ das über­
einkommen üher :das Mindesta.Iter (Arheit auf 
See), 1920, das übereinkommen über das Min­
destalter (Landwirtsch·aft), 1921, urud :d·as über­
einkommen über das Mindestalter (Kohlen.zieher 
und Heizer), 1921, können von dem Zeitpunkt 
an n.icht mehrraüifiZiiert wer,den, !in dem aUe 
Mitglieder, ,die ihnen beigetreten waren, durch 
die Ratifikation dieses übereinkommens oder 
durch eine dem GeneraLdir·ektor des Internatio­
nalen Arbeitsamtes übermittelte Erklärung 
hierzu ihre Zustimmung gegeben haben. 

4. Die übernahme der VerpfEchtungen aus 
diesem übereink'Ommen 

'a) ,durch ein Mitglied, ·das das Abgeändert·e 
übel'eink'Ommen über das Mindestalter 
(Gewerbe), 1937, ra,tifiziert hat und g.emäß 
Artikel 2 dieses übereinkommens ein Min­
destalter angibt, das nicht unter 15 Jahren 
Liegt, schließt ohne weiteres die sofortige 
Kündigung des vorgenanmen überein­
kommens in sich, 
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'b) in bezug auf nichtgewerbliche A'rlbeiten im 
Sinne des übereinkommens über das Min­
destalter (nichtgewerbliche Arbeiten), 1932, 
,durch ,ein MitgLied, das j'enes übereinkom­
men ratifiz,iert hat, schließt ohne weiteres 
die sofortige Kürudigung des vorgenannten 
übe.reinkommens in sich, 

c) in bezug auf nichtgewerbliche Arbeiten 
im Sinne des _AbgeäflJderten übereinkom­
mens über das Mindestalter (nichtg.ewerb­
l'iche Arbeiten), 1937, durch ein Mitglied, 
das jenes übereinkommen ratifiziert hat 
und gemäß Aroikd 2 dies,es übereinkom­
mens ein Mindestalter angibt, das nicht 
unter 15 Jahren liegt, schließt ohne weite­
res die sofortige Kündigung des vorge­
nannten Übereinkommens in sich, 

b) lin bezug auf aie Landwirtschaft schließt 
die Kündigung des übereinkommens über 
das Minrdestaher (Landwirtschaft), 1921, 
gemäß Artikel 9 jenes übereinkommens in 
sich, 

c) in bezug auf eLie Beschäftigung in der See­
schiffahrt schließt die Kündiguillg des über­
'einkommens über ,das Mindestalter (Arbeit 
auf See), 1920, gemäß Artikel 10 jenes 
übereinkommens und des übereinkom­
mens über das Mindestalter (Kohlemieher 
und He,izer), 1921, gemäß Artikd 12 jenes 
Übere'inkommens in sich, 

vor:ausges·etzt, daß dies,es übereinkommen in 
Kraft getr,et,en is·t. 

Artikel 11 

Die förmlichen Ratifikationen dieses überein­
kommen, sind de.m GeneraLdirektor des Inter­
nationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzu­
teilen. 

Artikel 12 

d) ,in bezug auf die Beschäftigung in der See­
schiffahrt durch ein Mitglied, das das Ab­
geäruderte übereinkommen über das Min­
destaJlter (Arbeit auf See), 1936, ratifiziertt 
hat urud gemäß Artikel 2 dies,es überein­
kommensein Mindestalter ang,ibt, das nicht 
·un ter 15 Jahren liegt, oder angibt, daß Ar- ; 
tikel 3 .dies·es Übereinkommens auf die Be- 1. Dieses übereinkommen bindet nur diejeni-
schäftigung in der SeeschHf.ahrt Anwen- gen Mitgl'ieder der Internationalen Arbeitrorga-

nisation, deren Ratifikation durch den General­,dung findet, schließt ohne weiteres die 
direktor eingetragen ist. sofortige Kündigung des vorgenaInnten 

übeneinkommens in sich, 2. Es tritt in Kra.ft zwölf MonaIte nachdem die 
e) ün bezug auf die Beschäftigung ~n der See- Ratifikationen zweier Mitglieder durch den 

fischerei durch ein Mitglied, das das über- Generaldirektor eingetragen worden sind. 

einkomm~n ~ber das Mindesta~~ter (Fi~cher), I .. 3 .. In der. F~lge tl1i~t dieses übereinkomn:en 
1 :59, ratlfi~lert hat und. ge~aß Artikel 2 fur Jedes MItglIed zwolf Monate nach der Em­
dieses überemkommens em Mmdestalter an- trag,uno se,iner R:atifik:aion in Kra.ft. 
gibt, ,das nicht unter 15 Jahren liegt, oder b 

angibt, daß Artikel 3 dieses übereinkom- Artikel 13 
mens auf die Beschäftigung in der Seefische­
rei Anwendung findet, schließt ohne weite­
res die sofortig,e Kündigung des vorgenann­
ten übereinkommens in sich; 

f) ,durch ein Mitglied, das das übereinkom­
men über das. Mindestalter (Untel1tage­
arbeiten), 1965, ratifiziert hat uIlid gemäß 
Artikel 2 ,dieses über,einkommens ein Min­
,destalter angibt, das nicht unter dem gemäß 
jenem üher,einkommen angegebenen Min­
destalter liegt, oder angibt, daß ein solches 
Alter gemäß Artlikel 3 dieses übereinkom­
mens für die Beschäftigung bei Untertage­
arbeiten in ß.ergwel"'ken gilt, schIießt ohne 
weiteres die sofortige Kündigung ,des vor­
genannten übereinkommens in sich, 

1. Jedes Mitglied, ,das dieses übereinkommen 
ratifiziert hat, kaInn es nach Ablauf von zehn 
Jahr,en, gerechnet von dem Tag, an dem es zum 
erstenmal in Kraft getreten ist, durch Anzeig,e 
an ,den GeneraLdirektor des Internationalen Ar­
beitsamtes kün,digen. Die Kündigung wird von 
diesem eingetragen. Ihre W,irkung tritt erst ein 
Jahr nach der !Eintragung ein. 

vomusgesetzt, daß dieses übereinkommen m 
Kraft getreten ist. 

2. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert hat und innerhalb ,eines Jahres nach 
Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeit­
raumes von zdm Jahren von dem in ,diesem Ar­
tikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Ge­
brauch macht, hle~bt für einen weit,eren Zeit­
raum von zehn Jahren gebunden. In der Folge 
bnnes dieses übereinkommen jeweils nach Ab­
lauf eines Zeitraumes von zehn Jahr,en nach 
Maßgabe dieses Artikels kündigen. 5. Die Übernahme der Verpflichtungen aus 

diesem übereinkommen 

a) schEeßt die Kündigung des Übereinkom­
mens über das Mindest;alter in gewerblichen 
Betrieben, 1919, gemäß Artikel 12 jenes 
übereinkommens in sich, 

Artik.el 14 

1. Der Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern Ider Inter­
nationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der 
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Eintragung aUer Ratifikationen und Kündigun­
gen, -die. ihm von Mitgliedern der Org_anisation 
mitgeteilt wef'den. 

2. Der GeneraJdirek~or, wil'd die Mitglieder 
der Organisation, wenn er ihnen von der Ein­
tragung der e:wei~en Ratifikation, die ihm mit­
geteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt 
aufmerksam machen, in dem dieses übereinkom­
men in Kraft tr-itt. 

Artikel 15 

Der Generaldirektor des Internationalen Ar-
. beitsam~es übermittelt ·dem Generalsekretä:r der 
Vereinten Nationen e:wecks Eintragung nach Ar­
tikel 102 der Charta der Ver-einten Nationen 
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach 
Maßgabe ,der vorausgehenden Artikel eingetra­
genen Rauifikationen und Kündigungen. 

Artikel 16 

Der Ver.W1ahung'r.at des Internationalen Ar­
beitsamtes hat, sooft er es für nötig er.achtet, der 
Allgemeinen Konferne: einen Bericht über die 
Durchführung dieses übereinkommens w er­
statten und e:u prüf'en, ob die Frage seiner gäne:­
lichen oder teilweisen Abänderung auf die Tages­
ondnung -der Konf.erene: ges-ete:t wer.den soll. 

Artikel 17 

1. Nimmt die K>onferene: ein neues überein­
kommen an, welches Idas vorliegende überein­
kommen ganz oder teilweise abändert, und sieht 
das neue übereinkommen nichts anderes vor, so 
gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die :RJaoifikation des neugefaßten überein­
kommens durch ein Mitglied schließt ohne 
weiteresdtie sofortige Kündigung des vor­
liegenden übereinkommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 13, vorausges-ete:t, 
daß das neugefaßte übereinkommen in 
Kraf.t getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttr.etens des neu­
gefaßten übereinkommens an kann das 
vorliegende übereinkommen von den Mit­
gliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indes·sen bleibt das vorliegende überein­
kommen nach Form und Inhalt· jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die ·dieses, alber nicht 
das neugdaßte übereinkommen ratifiüert haben. 

Artikel 18 

Der französische und der englische Wortlaut 
dieses übereinkommens s,ind in gleicher Weise 
maßg.ebend. 

Empfehlung (Nr. 146) betreffend das 
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäfti­

gung 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat ,des Internationalen Ar­

beitsamtes nach Genf einberufen wurde und 
am 6. Juni 1973 zu ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

ist sich bewußt, daß die tatsächliche Abschaffung 
der Kinderarbeit und die fortschr-eit,ende An­
hebung des Mindestalters für die Zulassung 
zur Beschäftigung nUJ; einen Aspekt des Schut­
zes und der Förderung von Kindern und Ju-

. gendlichen darst-eHen, 

nimmt zur Kenntnis, daß dieser Schutz und 
diese 'Förderung ein Anliegen des Gesamtv,er­
bandes der Vereinten Nationen sind, 

hat -das ühereinkommen über das Mi:ndestalter, 
1973, -ang.enomm·en, 

hat den Wunsch, bestimmte Grundsatzfragen, die 
die Internationale Arbeitsorganisavion ange­
hen, näher zu bestimmen, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzuneh­
men betreffend das Mindestalter für die Zu­
lassung ,zur Beschäftigung, eine Frage, die den 
vierten Gegenstan1d ihrer Tagesordnung bi\tdet, 
und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge di,e Form 
einer Empfehlung zur Ergänzung des über­
einkommens über das Min:des!:l!lter, 1973, er­
halten sollen. 
Die Konfer·enz nimmt heute, am 26. Juni 1973, 

die folgende Empfehlung 'ain, ,die als Empfehlung 
betreffend das Min1destalter, 1973, bezeichnet 
wir,d. 

1. INNERSTAATLICHE POLITIK 

1. Um ,den Erfolg der in Aruikel 1 des über­
einkommens über das Mindestalter, 1973, vorge­
sehenen innerstaatlichen Politik zu sichern, sollte 
der Planung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Erfüllung der Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen der staatlichen Ent­
W1icklungspolitik und -programme eine hohe 
Dringlichkeitsstufe zugeordnet wenden; dasselbe 
gilt für den fortschreitenden Ausbau der mit­
einander zusammenhängenden Maßnahmen, die 
notwendig sin'd, um die bestmöglichen Voraus­
setzungen für die körperliche und geistige Ent­
wicklung der Kinder und Jugendlichen zu schaf­
fen. 

2. In diesem Zusammenhang sollte beQspiels­
w,eise folgenden Bereichen der Planung und Poli­
tik besondere Beachtung geschenkt werden: 

a) bindende staatliche Verpflichtung in bezug 
auf die Vollbeschäftigung im Einklang mit 
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dem Über,einkommen und der Empfeh­
lung über 'die Beschäftigungspolitik, 1964, 
und Maßnahmen zur Förderung einer be­
schäfuigungsorientierten EntWliddung m 
Land- und StJadtgebieten; 

b) fortschreitender Aushau anderer _ wirt­
schaftlicher und sozÄaIer Maßnahmen, um 
(die Armut zu lindern, wo immer sie be­
steht, und den Familien eine Lebenshaltung 
und ein Einkommen zu sich-ern, die es un­
nötig machen, oie wirtschaftliche Tätig­
keit'von Kindern in Anspruch zu nehmen; 

c) Entwicklung und fortschr,eitender Ausbau, 
ohne jede Diskriminierung, von Maßnah­
men der Sozialen Sicherheit und RamiIien­
fürsorg,e zur Sicherung ,des Umerhalts der 
KiIllder, einschließlich der Gewährung von 
KJinderzulagen; 

d) Schaffung und fortschreitender Ausbau an­
gemessener Einrichtung~n für die B5Ldung, 
die berufliche Orientier.ung und Ausbil­
dung, die nach Form und Gehalt den Be­
dürfnissen der beteiligten Kinder und 
Jugendlichen gerech,t wel"lden; 

,e) Schaffung und fortschreitender Ausbau an­
gemessener Einrichtungen, die (dem Schutz 
und der sozialen Betreuung von KJindern 
und Jug,endlich'en, einschließIich der berufs­
tätigen JugendIichen, und der Förderung 
ihrer Entwicklung dienen. 

3. Die Bedürfnisse von Kindern urrd Jugend­
lichen, die keine Familienang,ehöl1igen haben oder 
nicht in ,ihrer ,eigenen Familie leben <Yder die 
ohne festen Aufenthalt in ihrer Familie leben 
und mit ,ihr reisen, sollten soweit notwendig 
besonders berücksich·tigt werden. Die zu diesem 
Zwea getroff,enen ·Maßnahmen sollten sich u. a. 
auf die Gewährung von Stipendien und die be­
rufliche Ausbildung erstrecken. 

4. Der B'esuch einer Schule mit Völlrz.eitunter­
richt oder die Teilnahme an anerkannten Voll­
zeitprogrammen der beruflichen Orientierung 
oder Ausbildung bis zu einem Alter, das min­
destens dem gemäß Arüikel 2 !des Übereinkom­
mens über das Mindestalter, 1973, angegebenen 
Aker für die Zulassung zur Beschäfcigung gleich­
kommt, sollte vorgeschriebep. und wirksam ge­
währleistet werden. 

5. (1) Maßnahmen, wie z. B. eine nicht mit 
Gefahren verbundene vOl"lbereitende Ausbildung, 
sollten für jene Amen der Beschäftigung oder 
Arbeit in Erwägung gezogen werden, für die 
das, gemäß Artikel 3 des übereinkommens über 
das Mirrdestaker, 1973, vorgeschniebene Min-

Anforderungen für die Zulassung zu einer be­
stimmten Beschäftigung ein höheres Alter fest­
g,esetzt ist als ,das Alter, ,in dem die Schulpflicht 
endet. 

II. MINDESTALTER 

6. Für aLLe Wirtschaftsbereiche sollte das gLeiche 
Mindestalter f,estgesetzt werden. 

7. (1) Die Mitiglieder soUten sich zum Ziel 
setzen, das ,gemäß Artikel 2 des Übereinkommens 
über ,das Mindestalter, 1973, angeg.ebene Min­
·dest:alter für die Zulassung zur Beschäftigung 
oder Arbeit fortschreitend bis auf 16 J ahr,e an­
zuheben. 

(2) Liegt das Mindestalter ~ür die Zulassung 
Zur 'Beschähig.ung oder Arbeit ~m Sinne von 
Artikel 2 des Übereinkommens über das Min­
destalter, 1973, noch unter 15 Jahren, so sollten 
vordringlich Schritte unternommen werden, um 
es auf dies·en Stand anzuheben. 

8. Kann nicht sofort ein Mindestalter für alle 
Beschäfoigungen in ,der La,ndwirtschaft und in 
verwandten Tätigkeiten in ländLichen Gebieten 
festgesetzt weiden, so sollte zumindest ein Min­
destalter für die Beschäftigung auf Plantagen und 
in ,den anderen in Artikel 5 Absatz 3 des über­
einkommens über das Mirrdestalter, 1973, ge­
nannten landw,irtschaftlichen Betriebe,n festge­
setzt werden. 

III. GEFKHRLICHE BESCHKFTIGUNGEN 
ODER ARBEITEN 

9. Liegt das Min-destalter für die Zulassung 
zu Anen der Beschäftigung oder Arbeit, die 
voraussichtlich für das Leben, die Gesundheit 
oder die Sittlichkeit der Jugendlichen g,efährlich 
sind, noch unter 18 Jahren, so sollten unver­
züglich Schriue unternommen wenden, um es 
auf diesen Stand anzuheben. 

10. (1) Bei der Bestimmung der Arten der Be­
schäftigung oder Arbeit, für die Artikel 3 des 
übereinkommens über das Mindestalter, 1973, 
gilt, sollten ,die einschlägigen internationalen Ar­
beitsnormen, wie sie z. B. für gefährliche Stoffe, 
Ein w,ir kungen oder Verfahren (einsch,ließlich 
ionisierwder Strahlen), das Heben von schweren 
Lasten und ,die Untertagearbeit gelten, in vollem 
Maße berücksichtigt werden. 

{2) Die Liste der entsprechenden Arten der 
Beschäftigung oder Arbeit sollte insbesondere 
im Lichte der fortschr,eite·nden wissenschaft­
lichen und technischen Kenntnisse regelmäßig 
überprüft und nötigenfalls neugefaßt werden. 

destalter über dem Alter liegt, in dem die Schul- 11. W,il"ld unter Berufung auf Artikel 5 des 
pflicht endet. Übereinkommens über das Mindestalter, 1973, 

(2) Khnlich,e Maßnahmen sollten dann vorge- für g,ewisse Wirtschaftszweige oder 'Betriebsarten 
sehen werden, wenn auf Grund der beruflichen I ni:cht sofort 'ein Mindestalt,er festgesetzt, so sollte 
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der Geltungsbereich geeigneter Minrdestalters­
bestimmung-en auf Arten der Beschäft:~gung oder 
Arbeit Ilusg-edehnt werden, die für Jugendliche 
mit Gefahren v,erbunden sin'd. 

IV. BESCHKFTIGUNGSBEDINGUNGEN 

12. (1) Es sollten Maßnahmen getroff'en wer­
den, um ~u gewährleisten, daß ,die Bedingungen, 
unter denen Ki11lder und Jugendliche unter 
18 Jahren beschäftigt werden oder arbeiten, ein 
bef.riedige11ldes Niveau erreichen und auf diesem 
verbleiben. Diese Bedingungen sollten genau 
überwacht werden. 

(2) Ebenso sollten Maßnahmen getroffen wer­
den, um die B.edingungen, unter denen Kinder 
lind J ug,endliche in Betrieben, Ausbildungsanstal­
ten und beruhbildeiliden Schulen OIder Fach­
schulen eine berufliche Orientierung und Aus­
bildung erhalten, zu sichern u11ld zu überwachen 
und Normen fü,r ihren Schutz und ihre Ent­
wicklung aufzustellen. 

13. (1) Im Zusammenhang mit der Anwendung 
des vorstehenden Absatzes wie auch mit der 
Durchführung von Artikel 7 Absatz 3 des über­
einkommens über das Mindestalter, 1973, sollte 
auf folgendes besonders geachtet werden: 

a) di,e Gewährung eines angemessenen Ent­
gelts und der Schutz dieses Entgelts, nach 
-dem Gru11ldsatz des gleichen Entgelts für 
gleich-e Arbeit; 

b) die strenge Begrenzung der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit und das Verbot 
von überstunden, damit genug Zeit bleibt 
für die B.ildung und Ausbildung (einschl~eß­
lich der damit verbu11ldenen Hausarbeit,en), 
zum Ausruhen während ,des Tages Uilid für 
-Freizeitbeschäftigungen; 

c) die Gewährung 'einer ununterbrochenen 
nächtlichen Ruhezeit von mindestens zwölf 
Stunden und der üblichen wöchentlichen 
Ruhetage ohne Möglichkeit einer Aus-
nahme, auß-er in echten Notfäl!len; I 

d) die Gewährung -eines bezahlten Jahres-! 
urlaubs von mindestens v,ier Wochen, der I 
auf keinen Fall kürzer sein darf als der I 

Erwachsenen gewährte Urlaub; 

e) der Schutz durch Systeme der Sozialen 
Sicherheit einschließlich solcher, die Lei­
stungen bei Arbeitsunfäl1en u11ld Berufs­
krankheiten, ärz,diche Betreuung und 
Krankengeld gewähren, unabhängig von 
iden Beschäftigungs- oder Arbeitsbedingun­
gen; 

f) die Einhaltung zufriedenstel1enlder 
beitsschutznormen und angemessene 
terweisung und überwachung. 

Ar­
Un-

(2) Unterabsatz (1) dieses Absatzes gilt für 
jugendliche Seeleute, soweit diese in bezug auf 
-die dar,in behandelten Sachgebiete nicht durch 
internationale ArbeitsÜ!bereinkommen und Emp­
fehlungen geschützt sind, die sich ausdrücklich 
auf die Beschäftigung in der Seeschiffahrt be­
ziehen. 

V. DURCHFüHRUNG 

14. (1) Die Maßnahmen zur Gewährleistung 
der wirksamen Durchführung des übereinkom­
mens über das Mindestalter, 1973, und dieser 
Empfehlung sollten folgendes umfassen: 

a) soweit notwendig die Verstärkung der Ar­
beitsaufsicht und der damit zusammenhän­
genden Dienste, z. B. durch besondere· 
Schulung der Aufsichtsbeamten in der Auf­
deckung und Abstellung von Mißbräuchen 
bei der Beschäftigung oder Arbeit von 
K,indern und Jugendlichen; und 

b) die Verstärkung der Dienste für die Ver­
besserung der innerhetrieblichen Ausbil­
·dung und die Aufsicht über diese Ausbil­
·dung. 

(2) Nachdruck sollte auf die Rolle gelegt wer­
den, die die Aufsichtsbeamten spielen können, 
indem -sie Auskunft und Rat über wirksame Mit­
tel zur Einhaltung der einschläg,igen Bestimmun­
gen erteilen und die Durchführ,ung sicherstellen. 

(3) Die Arbeitsaufsicht und die Aufsicht über 
di,e innerbetriebliche Ausbildung sollten zur Er­
zielung des höchsten wirtschaftlichen Wirkungs­
gradeseng miteinander kooJ.1diniert weJ.1den, und 
die Dienste der Arbeitsverwaltung sollten im all­
gemeinen eng mit den für die BiLdung, Ausbil­
dung, soziale Betr,euung und Beratung von Kin­
dern und Jugendlichen zuständigen Di,ensten zu­
sammenarbeiten. 

15. Auf folgendes sollte besonders g.eachtet 
werden: 

a) die Durchführung der Bestimmungen über 
gefährliche Arten der Beschäftigung oder 
Arbeit; und 

b) soweit die Boildung oder Ausbildung pHicht­
gemäß ,erfolgt, die Verhütung der Beschäf­
tigung oder Arheit von Kin'dern und 
Jugendlichen während der Unterrichts­
stunden. 

16. Die folgenden Maßnahmen sollt-en getrof­
f.en werden, um -die überprüfung des Alters zu 
erleichtern : 

a) !die Behörden sollten für ein w~rksames 
System der Geburteneintragung sorgen, 
das auch die Ausstellung von Geburtsur­
kunden umf.assen sollte; 
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b) die Arbeitgeber sollten verpflichtet sein, 
Aufzeichnungen oder andere Unterlagen 
zu führen, die ,der zuständigen Stelle zur 
Verfügung stehen und die nicht nur für 
die von ,ihnen beschäftigten Kinder und 
Jugendl,ichen, sondern auch für diejenigen, 
die in ihren Betrieben eine berufliche Ori­
entierung oder Ausbildung erhalten, Name 
und Alter oder Geburtsdatum, soweit 
möglich ordnungsgemäß bescheinigt, ent­
halten; 

c) an Kinder und Jug,endliche,' d,ie auf den 
Straßen, an Ständen im Freien, an allge­
mein zugängIichen Orten, in Wanderberu­
fen oder unter sonsvigen Umständen ar­
beiten, die die überprüfung von Aufzeich­
nungen der Arbeitgeber untunlich erschei­
nen tassen, sollten Erlaubnisscheine oder 
andere Papiere ausgestellt werden, aus 
denen hervorgeht, daß sie die Voraus­
setzungen zur Verrichtung solcher Arbeiten 
,erfüllen. 
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